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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

ich grüße Sie alle recht herzlich zu meinem Amtsantritt und 
bedanke mich für das entgegengebrachte Vertrauen. 

Mit großer Freude, aber auch mit Respekt vor der Verantwortung 
und den Herausforderungen, habe ich am 02. November 2024 die 

Amtsgeschäfte übernommen. 

Ich werde für unser Föritztal Hand in Hand mit allen Beteiligten 
Bewährtes fortsetzen, Begonnenes zum Ziel führen, Neues 
anpacken, Manches hinterfragen, konstruktiv diskutieren, 

notwendige Kompromisse eingehen, gemeinsame Ziele verfolgen 
und miteinander reden. 

 
Auf ein gutes Miteinander! 
Für ein starkes Föritztal! 

Ihre Bürgermeisterin 
Silke Fischer 

 

Foto: U. Schelhorn
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Der nächste „Föritztalkurier“
erscheint am Mittwoch,
den 18. Dezember 2024

Redaktionsschluss ist am Freitag,
den 6. Dezember 2024, 11.00 Uhr
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Gemeinde Föritztal
Ruhestand für unseren Bürgermeister Andreas Meusel
Am 30.10.24 war es nun so weit, der Föritztaler Bürgermeister, 
Andreas Meusel, ging in den wohlverdienten Ruhestand. Eigent-
lich wollte er die Abschiedsfeier klein halten, aber so einfach las-
sen wir ihn nicht gehen, waren sich die engsten Mitarbeiter einig. 
Viele Gäste durfte Herr Meusel einladen, den Rest organisierten 
die Verwaltung, und er wurde eingeladen. Ein festlich ausgestal-
teter Kultursaal, ein großes Buffet und viele Wegbegleiter mit Ge-
schenken überraschten den Bürgermeister an seinem fast letzten 
Arbeitstag. Aufgeregt war er, denn Andreas Meusel wusste nicht, 
was ihn erwartet. Mit einer Art Laudatio, vorgetragen von der 1. 
Beigeordneten, Sabine Kohl, wurde der Festakt eröffnet.

Auszüge daraus:

Es ist mir eine Ehre, in diesem würdigen Rahmen unseren Bür-
germeister zu ehren und in den Ruhestand zu verabschieden. 
Doch bevor es so weit ist, möchte ich einige Worte vorab noch 
sagen. Andreas Meusel und ich waren viele Jahre Kollegen an 
der Grundschule Wolkenrasen in Sonneberg und ich weiß es 
noch ganz genau, als er mich 2012 in der Schule fragte, ob 
er sich als Bürgermeister in Neuhaus-Schierschnitz aufstellen 
lassen soll. Da ich zu dieser Zeit auch schon im Gemeinderat in 
Föritz tätig war und wusste, dass fähige Leute gebraucht wer-
den, bejahte ich sehr schnell seine Frage. Am 1.7.2012 wurde 
er als Bürgermeister für die Gemeinde Neuhaus-Schierschnitz 
gewählt. Von nun an stand er nicht mehr als Lehrer vor einer 
Klasse, sondern er leitete eine Gemeindeverwaltung und eine 
ganze Gemeinde. Viele Dinge konnte er in seiner ersten Amts-
zeit gemeinsam mit seiner Verwaltung und den Gemeinderäten 
erreichen. Zum Beispiel wurde 2012 der “Möller“ abgerissen, 
war im Jahre 2013 die Gründung des Burgvereins und 2015 gab 
es die große 700-Jahr-Feier in Neuhaus.

Eine neue, noch größere Aufgabe kam im Jahre 2018 auf ihn 
und die Gemeinde zu. Überall sprach man von Fusionen und 
von Neugliederungen. So entschlossen sich die Gemeinden Ju-
denbach, Föritz und Neuhaus/Schierschnitz auch zu fusionie-
ren und die Gemeinde Föritztal zu gründen. Da seine Amtszeit 
am 30.6.2018 endete und Herr Meusel weiterhin Bürgermeister 
bleiben wollte, blieb ihm nichts anderes übrig, als wieder für den 
Posten des Bürgermeisters zu kandidieren in einem großen Ge-
meindegebiet, welches damals ca. 9000 Einwohner zählte mit 
nun 19 Ortsteilen. Auch diese Wahl hat er wieder gewonnen 
und eine neue Amtszeit begann. In dieser Zeit erreichten wir ge-
meinsam viele Dinge für und mit den Menschen. Nicht alles war 
einfach, es gab viele Diskussionen - positive und negative, viele 
Begegnungen mit Menschen - einfache und komplizierte - aber 
auch viele Erfolge. Andreas Meusel stand immer seinen Mann. 
So wurde im Jahre 2018 hier der neue Kultursaal eingeweiht, 
es kam zum Neubau des Kindergartens Marker Wiesenwichtel 
2019, neue Feuerwehrgerätehäuser wurden im gleichen Jahr 
in Mupperg, Rottmar/Gefell und Heubisch gebaut beziehungs-
weise saniert. Außerdem wurde die Senioren-WG in Neuhaus 
Schierschnitz errichtet. Dann kam eine sehr schlimme Zeit, die 
Corona Zeit, die er aber gemeinsam mit der Verwaltung und mit 
allen, die mit ihm tätig waren, gut gemeistert wurde. Eine Sa-
nierung der Obdachlosenunterkunft stand 2020 auf der Tages-
ordnung. 2023 wurde der 24 Stunden Dorfladen in Judenbach 
neu eröffnet. Einige Löschwasserkissen wurden in den letzten 
Jahren in den Dörfern gebaut. Das wichtigste Ziel war, und da 
begann die Planung schon 2014, der Bau des Schulcampus, 
der 2024 fertiggestellt wurde. Außerdem wurde der Neubau von 
Spielplätzen in Weidhausen, Heinersdorf, Rotheul und Neu-
haus/Schierschnitz voranbracht. Als unser Bürgermeister 2022 
krank wurde, musste er für längere Zeit sein Amt ruhen lassen. 
Mit seinen Gedanken war er immer bei den Bürgern, seiner Ge-
meinde und bei seiner Verwaltung. Nach längerer Genesungs-
zeit gelang es ihm mit der Unterstützung der Verwaltung, die 
Amtsgeschäfte wieder fortzuführen und weiterzukämpfen, für 
sich und für andere.

Lieber Andreas Meusel, heute stehen wir nun hier am Ende 
der zweiten Amtszeit und können es kaum fassen, dass nun 
12 Jahre Bürgermeisterzeit vorbei sind. Sie können auf eine er-
folgreiche Zeit als Lehrer und Bürgermeister, zurückschauen, 

eine Zeit mit verschiedenen Eindrücken und Erinnerungen. Nun 
heißt es Abschied nehmen von den Mitarbeitern der Verwaltung 
und all den Menschen, mit denen Sie tagtäglich zu tun hatten. 
Ein neuer, hoffentlich gesunder Lebensabschnitt liegt vor Ihnen.

Lieber Bürgermeister, Sie werden endlich wieder mehr Zeit ha-
ben für ihre Frau, die sehr oft auf Sie verzichten musste. Sie 
werden Zeit haben für die Familie und vor allem für die Enkel, 
die Ihnen sehr am Herzen liegen, Sie werden Zeit haben für 
Ihre Freunde, Hobbys und Zeit haben, mit dem Wohnmobil zu 
verreisen, um die Welt zu sehen und wenn Sie dann noch etwas 
Zeit haben, wäre es schön, wenn Sie auch mal im Rathaus vor-
beischauen könnten.

Lieber Herr Meusel, ich danke Ihnen im Namen vieler Menschen 
für die geleistete Arbeit und wünsche Ihnen nur das Allerbeste.

Nach dieser Eröffnungsrede ließ es sich unser Bürgermeister, 
immer noch gerührt von den vorangegangenen Worten, nicht 
nehmen, fast jeden Gast einzeln zu begrüßen, ein paar Worte 
zu ihm zu sagen und zu danken für die gute Zusammenarbeit in 
den letzten 12 Jahren. Dafür erhielt er viel Beifall und am Ende 
stehende Ovation.

Den Tränen nah und aufgewühlt von seinen Emotionen übergab 
der Noch-Bürgermeister nun den roten Stift anstelle eines Staf-
felstabs an unsere neue Bürgermeisterin, Silke Fischer. Diesen 
nahm sie gerne entgegen und versicherte, in seine Fußstapfen 
zu treten, Bewährtes fortzusetzen und Neues einzubringen.

Erleichtert und dankbar eröffnete 
Andreas Meusel das Buffet und lud 
alle Gäste ein, in gemütlicher Runde 
noch ein bisschen zu verweilen, mit-
einander zu reden und den Vormittag 
ausklingen zu lassen. Diese Einla-
dung nahmen viele gern an.
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Beschluss Nr. GR/035/03/2024
Sitzungsdatum: 24.09.2024

Beschluss über die Auftragsvergabe Winterdienst in Neuen-
bau 2024 - 2027
Aufgrund des § 26 Abs. 2 Nr. 15 der Thüringer Gemeinde- und 
Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung -ThürKO-) vom 
16. August 1993 (GVBl. Seite 501) in der Fassung der Neube-
kanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. 41), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 2. Juli 2024 (GVBl. S. 234, 238, 270, 271, 277, 
288) bestätigt der Gemeinderat Föritztal in seiner Sitzung am 24. 
September 2024 die Auftragsvergabe an

Pechtold Fuhrunternehmen GmbH
Piesauer Str. 4a
96515 Sonneberg

mit einer Bruttosumme

für die Gemeinde Föritztal von 72.500,94 € (3 Jahre)
24.166,98 € (pro Jahr)

Datum der Ausfertigung: 25.09.2024
Andreas Meusel
Bürgermeister
der Gemeinde Föritztal

Beschluss Nr. GR/036/03/2024
Sitzungsdatum: 24.09.2024

Beschluss über die Auftragsvergabe Winterdienst Heiners-
dorf 2024 - 2027
Aufgrund des § 26 Abs. 2 Nr. 15 der Thüringer Gemeinde- und 
Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung -ThürKO-) vom 
16. August 1993 (GVBl. Seite 501) in der Fassung der Neube-
kanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. 41), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 2. Juli 2024 (GVBl. S. 234, 238, 270, 271, 277, 
288) bestätigt der Gemeinderat Föritztal in seiner Sitzung am 24. 
September 2024 die Auftragsvergabe Winterdienst Heinersdorf 
an

BLK Burggrub GmbH
onneberger Straße 60
96342 Burggrub

mit einer Bruttosumme 104.999,95 € (3 Jahre)
für die Gemeinde Föritztal von 34.999,98 € (pro Jahr)

Datum der Ausfertigung: 25.09.2024
Andreas Meusel
Bürgermeister
der Gemeinde Föritztal

Beschluss Nr. GR/037/03/2024
Sitzungsdatum: 24.09.2024

Beschluss über die Auftragsvergabe Winterdienst im Ober-
land 2024 - 2027
Aufgrund des § 26 Abs. 2 Nr. 15 der Thüringer Gemeinde- und 
Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung -ThürKO-) vom 
16. August 1993 (GVBl. Seite 501) in der Fassung der Neube-
kanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. 41), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 2. Juli 2024 (GVBl. S. 234, 238, 270, 271, 277, 
288) bestätigt der Gemeinderat Föritztal in seiner Sitzung am 24. 
September 2024 die Auftragsvergabe an

Fuhrunternehmen Pechtold GmbH
Piesauer Str. 4a
96515 Sonneberg

mit einer Bruttoauftragssumme

für die Gemeinde von 48.190,28 € (pro Jahr)
144.570,84 € (3 Jahre)

Nachträglich:

Anteil Landkreis Sonneberg 109.311,22 € (pro Jahr)
327.933,66 € (3 Jahre)

Zusammen 472.504,50 € (3 Jahre)

Amtlicher Teil der Gemeinde Föritztal

Beschlüsse des Gemeinderates
Beschluss Nr. GR/032/03/2024
Sitzungsdatum: 24.09.2024

Beschluss über die Bestätigung der Tagesordnung des nicht 
öffentlichen Teils der Sitzung des Gemeinderates Föritztal 
vom 24.09.2024
Aufgrund des § 26 Abs. 2 Nr. 15 der Thüringer Gemeinde- und 
Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung -ThürKO-) vom 
16. August 1993 (GVBl. Seite 501) in der Fassung der Neube-
kanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. 41), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 2. Juli 2024 (GVBl. S. 234, 238, 270, 271, 
277, 288) bestätigt der Gemeinderat Föritztal in seiner Sitzung 
am 24. September 2024 die vorliegende Tagesordnung des nicht 
öffentlichen Teils

Datum der Ausfertigung: 25.09.2024
Andreas Meusel
Bürgermeister
der Gemeinde Föritztal

Beschluss Nr. GR/033/03/2024
Sitzungsdatum: 24.09.2024

Beschluss über die Niederschrift des nicht öffentlichen Teils 
der 2. Sitzung des Gemeinderates Föritztal vom 13.08.2024
Aufgrund des § 42 Abs. 2 der Thüringer Gemeinde- und Land-
kreisordnung (Thüringer Kommunalordnung -ThürKO-) vom 16. 
August 1993 (GVBl. Seite 501) in der Fassung der Neubekannt-
machung vom 28. Januar 2003 (GVBl. Seite 41) zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 2. Juli 2024 (GVBl. S. 234, 238, 270, 271, 277, 
288) beschließt der Gemeinderat Föritztal in seiner Sitzung am 
24. September 2024, die Niederschrift des nicht öffentlichen Teils 
der 2. Sitzung des Gemeinderates Föritztal vom 13. August 2024 
zu genehmigen

Datum der Ausfertigung: 25.09.2024
Andreas Meusel
Bürgermeister
der Gemeinde Föritztal

Beschluss Nr. GR/034/03/2024
Sitzungsdatum: 24.09.2024

Beschluss über die Auftragsvergabe von Planungsleistun-
gen für den Ersatzneubau der Brücke über den Rohgraben 
im Zuge der Straße „Am Rohof“ in Föritztal OT Heubisch, 
Gemarkung Heubisch, Flurstück-Nr. 1469/10 sowie Teilfläche 
von 1469/8 für die Behelfsumfahrung
Aufgrund des § 80 Abs. 2 Satz 2 der Thüringer Gemeinde- und 
Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung -ThürKO-) vom 
16. August 1993 (GVBl. Seite 501) in der Fassung der Neube-
kanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. 41), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 2. Juli 2024 (GVBl. S. 234, 238, 270, 271, 277, 
288) bestätigt der Gemeinderat Föritztal in seiner Sitzung am 24. 
September 2024 die Auftragsvergabe von Planungsleistungen 
Stufe 1 (Leistungsphase 1-3) für den Ersatzneubau der Brücke 
über den Rohgraben im Zuge der Straße „Am Rohof“ in Föritztal 
OT Heubisch, Gemarkung Heubisch, Flurstück-Nr. 1469/10 so-
wie Teilfläche von 1469/8 für die Behelfsumfahrung an

Ingenieurbüro Probst
Gelmershäuser Straße 19
98617 Meiningen

mit einer Auftragssumme von 29.901,92 €

Datum der Ausfertigung: 25.09.2024

Andreas Meusel
Bürgermeister
der Gemeinde Föritztal
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August 1993 (GVBl. Seite 501) in der Fassung der Neubekannt-
machung vom 28. Januar 2003 (GVBl. Seite 41) zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 2. Juli 2024 (GVBl. S. 234, 238, 270, 271, 
277, 288) beschließt der Haupt- und Finanzausschuss des Ge-
meinderates Föritztal in seiner Sitzung am 08. Oktober 2024, die 
Niederschrift des öffentlichen Teils der 1. Sitzung des Haupt- und 
Finanzausschusses des Gemeinderates Föritztal vom 10. Sep-
tember 2024 zu genehmigen

Datum der Ausfertigung: 14.10.2024
Andreas Meusel
Bürgermeister
der Gemeinde Föritztal

Beschluss Nr. HUF/008/02/2024
Sitzungsdatum: 08.10.2024

Beschluss über die Bestätigung zur Veröffentlichung der 
im Haupt- und Finanzausschuss der Gemeinde Föritztal am 
10.09.2024 gefassten nicht öffentlichen Beschlüsse
Aufgrund des § 40 Abs. 2 Satz 2 der Thüringer Gemeinde- und 
Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung -ThürKO-) vom 
16. August 1993 (GVBl. Seite 501) in der Fassung der Neube-
kanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. Seite 41) zuletzt ge-
ändert durch Gesetz vom 2. Juli 2024 (GVBl. S. 234, 238, 270, 
271, 277, 288) beschließt der Haupt- und Finanzausschuss des 
Gemeinderates Föritztal in seiner Sitzung am 08. Oktober 2024 
die nachfolgenden in nicht öffentlicher Sitzung am 10. September 
2024 gefassten Beschlüsse im nächsten Amtsblatt der Gemein-
de Föritztal zu veröffentlichen.

Datum der Ausfertigung: 14.10.2024
Andreas Meusel
Bürgermeister
der Gemeinde Föritztal

Beschluss Nr. HUF/004/01/2024
Sitzungsdatum: 10.09.2024

Beschluss über die Bestätigung der Tagesordnung des 
nicht öffentlichen Teils der Sitzung des Haupt- und Finanz-
ausschusses des Gemeinderates Föritztal vom 10.09.2024
Aufgrund des § 26 Abs. 2 Nr. 15 der Thüringer Gemeinde- und 
Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung -ThürKO-) vom 
16. August 1993 (GVBl. Seite 501) in der Fassung der Neube-
kanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. 41), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 2. Juli 2024 (GVBl. S. 234, 238, 270, 271, 277, 
288) bestätigt der Haupt- und Finanzausschuss des Gemeinde-
rates Föritztal in seiner Sitzung am 10. September 2024 die vor-
liegende Tagesordnung des nicht öffentlichen Teils

Datum der Ausfertigung: 11.09.2024
Andreas Meusel
Bürgermeister
der Gemeinde Föritztal

Beschluss Nr. HUF/005/01/2024
Sitzungsdatum: 10.09.2024

Beschluss über die Niederschrift des nicht öffentlichen Teils 
der 49. Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses des Ge-
meinderates Föritztal vom 06.05.2024
Aufgrund des § 42 Abs. 2 der Thüringer Gemeinde- und Land-
kreisordnung (Thüringer Kommunalordnung -ThürKO-) vom 16. 
August 1993 (GVBl. Seite 501) in der Fassung der Neubekannt-
machung vom 28. Januar 2003 (GVBl. Seite 41) zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 2. Juli 2024 (GVBl. S. 234, 238, 270, 271, 
277, 288) beschließt der Haupt- und Finanzausschuss des Ge-
meinderates Föritztal in seiner Sitzung am 10. September 2024, 
die Niederschrift des nicht öffentlichen Teils der 49. Sitzung des 
Haupt- und Finanzausschusses des Gemeinderates Föritztal 
vom 06. Mai 2024 zu genehmigen

Datum der Ausfertigung: 11.09.2024
Andreas Meusel
Bürgermeister
der Gemeinde Föritztal

Datum der Ausfertigung: 25.09.2024
Andreas Meusel
Bürgermeister
der Gemeinde Föritztal

Beschluss Nr. GR/038/03/2024
Sitzungsdatum: 24.09.2024

Beschluss über die Löschungsbewilligung Grundbuch Neu-
haus Blatt 521
Aufgrund des § 26 Abs. 2 Nr. 15 der Thüringer Gemeinde- und 
Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung -ThürKO-) vom 
16. August 1993 (GVBl. Seite 501) in der Fassung der Neube-
kanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. 41), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 2. Juli 2024 (GVBl. S. 234, 238, 270, 271, 277, 
288) bestätigt der Gemeinderat Föritztal in seiner Sitzung am 24. 
September 2024 der als Anlage beigefügten Löschungsbewilli-
gung zuzustimmen.

Datum der Ausfertigung: 25.09.2024
Andreas Meusel
Bürgermeister
der Gemeinde Föritztal

Beschluss Nr. GR/039/03/2024
Sitzungsdatum: 24.09.2024

Beschluss über den Verkauf des Gewerbegrundstückes 
Flurstück Nr. 330/9 (Gemarkung Steinbach) im gemeinsa-
men Gewerbegebiet Sonneberg/Föritz
Aufgrund des § 22 (3), in Verbindung mit § 67 der Thüringer Ge-
meinde- und Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung - 
ThürKO -) vom 16. August 1993 (GVBl. S. 501) in der Fassung 
der Neubekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41) 
zuletzt geändert durch Gesetzes vom 24. März 2023 (GVBl. S. 
127) beschließt der Gemeinderat Föritztal in seiner Sitzung am 
24. September 2024 dem Verkauf des Gewerbegrundstückes 
Flurstück Nr. 330/9 (Gemarkung Steinbach) im gemeinsamen 
Gewerbegebiet Sonneberg/Föritz zuzustimmen. Der Käufer trägt 
sämtliche Kosten des Ankaufs

Datum der Ausfertigung: 25.09.2024
Andreas Meusel
Bürgermeister
der Gemeinde Föritztal

Beschlüsse der Ausschüsse  
des Gemeinderates Föritztal

Beschluss Nr. HUF/006/02/2024
Sitzungsdatum: 08.10.2024

Beschluss über die Bestätigung der Tagesordnung des öf-
fentlichen Teils der 2. Sitzung des Haupt- und Finanzaus-
schusses des Gemeinderates Föritztal vom 08.10.2024
Aufgrund des § 26 Abs. 2 Nr. 15 der Thüringer Gemeinde- und 
Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung -ThürKO-) vom 
16. August 1993 (GVBl. Seite 501) in der Fassung der Neube-
kanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. 41), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 2. Juli 2024 (GVBl. S. 234, 238, 270, 271, 277, 
288) bestätigt der Haupt- und Finanzausschuss des Gemeinde-
rates Föritztal in seiner Sitzung am 08. Oktober 2024 die vorlie-
gende Tagesordnung des öffentlichen Teils

Datum der Ausfertigung: 14.10.2024
Andreas Meusel
Bürgermeister
der Gemeinde Föritztal

Beschluss Nr. HUF/007/02/2024
Sitzungsdatum: 08.10.2024

Beschluss über die Niederschrift des öffentlichen Teils der 
1. Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses des Gemein-
derates Föritztal vom 10.09.2024
Aufgrund des § 42 Abs. 2 der Thüringer Gemeinde- und Land-
kreisordnung (Thüringer Kommunalordnung -ThürKO-) vom 16. 
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Beschluss Nr. BA/460/38/2024
Sitzungsdatum: 30.01.2024

Bauantrag zum Vorhaben Neubau von drei Reihengaragen 
auf dem Flurstück 22/4 in der Gemarkung Mupperg.
Aufgrund des § 36 Baugesetzbuches (BauGB) in Verbindung 
mit § 19, Abs. 2 Nr. 2 der Geschäftsordnung des Gemeindera-
tes der Gemeinde Föritztal vom 18.12.2018 beschließt der Bau- 
und Umweltausschuss in seiner 38. Sitzung am 30.01.2024 das 
gemeindliche Einvernehmen zum Vorhaben Neubau von drei 
Reihengaragen in Föritztal OT Mupperg auf dem Flurstück 22/4 
in der Gemarkung Mupperg zu erteilen.

Datum der Ausfertigung: 31.01.2024
Hartmut Hannweber
Ausschussvorsitzender

Beschluss Nr. BA/461/38/2024
Sitzungsdatum: 30.01.2024

Bauantrag zum Vorhaben Neubau eines Balkons an ein be-
stehendes Wohnhaus auf dem Flurstück 984/7 in der Gemar-
kung Heubisch.
Aufgrund des § 36 Baugesetzbuches (BauGB) in Verbindung 
mit § 19, Abs. 2 Nr. 2 der Geschäftsordnung des Gemeinderates 
der Gemeinde Föritztal vom 18.12.2018 beschließt der Bau- und 
Umweltausschuss in seiner 38. Sitzung am 30.01.2024 das ge-
meindliche Einvernehmen zum Vorhaben Neubau eines Bal-
kons an ein bestehendes Wohnhaus in Föritztal OT Heubisch auf 
dem Flurstück 984/7 in der Gemarkung Heubisch zu erteilen.

Datum der Ausfertigung: 31.01.2024
Hartmut Hannweber
Ausschussvorsitzender

Beschluss Nr. BA/462/39/2024
Sitzungsdatum: 09.04.2024

Beschluss über die Bestätigung der Tagesordnung der 39. 
Sitzung des Bau- und Umweltausschusses des Gemeinde-
rates Föritztal vom 09.04.2024.
Aufgrund des § 26 Abs. 2 Nr. 15 der Thüringer Gemeinde- und 
Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung -ThürKO-) vom 
16. August 1993 (GVBl. Seite 501) in der Fassung der Neube-
kanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. 41), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 24. März 2023 (GVBl. S. 127) bestätigt der 
Bau- und Umweltausschuss des Gemeinderates Föritztal in sei-
ner Sitzung am 09.04.2024 die vorliegende Tagesordnung.

Datum der Ausfertigung: 10.04.2024
Hartmut Hannweber
Ausschussvorsitzender

Beschluss Nr. BA/463/39/2024
Sitzungsdatum: 09.04.2024

Beschluss über die Niederschrift des öffentlichen Teils der 
38. Sitzung des Bau- und Umweltausschusses des Gemein-
derates Föritztal vom 30.01.2024.
Aufgrund des § 42 Abs. 2 der Thüringer Gemeinde- und Land-
kreisordnung (Thüringer Kommunalordnung -ThürKO-) vom 16. 
August 1993 (GVBl. Seite 501) in der Fassung der Neubekannt-
machung vom 28. Januar 2003 (GVBl. Seite 41) zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 24. März 2023 (GVBl. S. 127) beschließt der 
Bau- und Umweltausschuss des Gemeinderates der Gemeinde 
Föritztal in seiner Sitzung am 09.04.2024, die Niederschrift des 
öffentlichen Teils der 38. Sitzung des Bau- und Umweltausschus-
ses des Gemeinderates der Gemeinde Föritztal vom 30.01.2024 
zu genehmigen.

Datum der Ausfertigung: 10.04.2024
Hartmut Hannweber
Ausschussvorsitzender

Beschluss Nr. BA/464/39/2024
Sitzungsdatum: 09.04.2024
Beschluss über die Bestätigung zur Veröffentlichung der 
im Bau- und Umweltausschuss der Gemeinde Föritztal am 
30.01.2024 gefassten nicht öffentlichen Beschlüsse.

Beschluss Nr. BA/456/38/2024
Sitzungsdatum: 30.01.2024

Beschluss über die Niederschrift des nicht öffentlichen Teils 
der 36. Sitzung des Bau- und Umweltausschusses des Ge-
meinderates Föritztal vom 26.10.2023.
Aufgrund des § 42 Abs. 2 der Thüringer Gemeinde- und Land-
kreisordnung (Thüringer Kommunalordnung -ThürKO-) vom 16. 
August 1993 (GVBl. Seite 501) in der Fassung der Neubekannt-
machung vom 28. Januar 2003 (GVBl. Seite 41) zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 24. März 2023 (GVBl. S. 127) beschließt der 
Bau- und Umweltausschuss des Gemeinderates der Gemeinde 
Föritztal in seiner Sitzung am 30.01.2024, die Niederschrift des 
nicht öffentlichen Teils der 36. Sitzung des Bau- und Umwelt-
ausschusses des Gemeinderates der Gemeinde Föritztal vom 
26.10.2023 zu genehmigen.

Datum der Ausfertigung: 31.01.2024
Hartmut Hannweber
Ausschussvorsitzender

Beschluss Nr. BA/457/38/2024
Sitzungsdatum: 30.01.2024

Antrag auf Verlängerung der Baugenehmigung zum Vorha-
ben Neubau Einfamilienhaus mit Bürobereich und Garagen 
auf dem Flurstück 423/18 in der Gemarkung Heinersdorf.
Aufgrund des § 36 Baugesetzbuches (BauGB) in Verbindung 
mit § 19, Abs. 2 Nr. 2 der Geschäftsordnung des Gemeinderates 
der Gemeinde Föritztal vom 18.12.2018 gibt der Bau- und Um-
weltausschuss in seiner 38. Sitzung am 30.01.2024 die Zustim-
mung zum Antrag auf die 9. Verlängerung der Baugenehmigung 
zum Bauvorhaben Neubau Einfamilienhaus mit Bürobereich und 
Garagen in Föritztal OT Heinersdorf auf dem Flurstück 423/18 in 
der Gemarkung Heinersdorf.

Datum der Ausfertigung: 31.01.2024
Hartmut Hannweber
Ausschussvorsitzender

Beschluss Nr. BA/458/38/2024
Sitzungsdatum: 30.01.2024

Antrag auf Verlängerung der Baugenehmigung zum Vorha-
ben Betriebsneubau mit Hochregallager und Logistikzent-
rum auf den Flurstücken 1468/3, 1469/19 und 1469/5 in der 
Gemarkung Heubisch.
Aufgrund des § 36 Baugesetzbuches (BauGB) in Verbindung mit 
§ 19, Abs. 2 Nr. 2 der Geschäftsordnung des Gemeinderates der 
Gemeinde Föritztal vom 18.12.2018 gibt der Bau- und Umwelt-
ausschuss in seiner 38. Sitzung am 30.01.2024 die Zustimmung 
zum Antrag auf die 7. Verlängerung der Baugenehmigung zum 
Bauvorhaben Betriebsneubau mit Hochregallager und Logistik-
zentrum in Föritztal OT Heubisch auf den Flurstücken 1468/3, 
1469/19 und 1469/5 in der Gemarkung Heubisch.

Datum der Ausfertigung: 31.01.2024
Hartmut Hannweber
Ausschussvorsitzender

Beschluss Nr. BA/459/38/2024
Sitzungsdatum: 30.01.2024

Antrag auf Verlängerung der Baugenehmigung zum Vorha-
ben Neubau einer Produktionshalle BA2, Erweiterung des 
Sozialgebäudes und Neubau eines Freilagers auf den Flur-
stücken 1468/3, 1468/4, 1469/19 und 1469/23 in der Gemar-
kung Heubisch.
Aufgrund des § 36 Baugesetzbuches (BauGB) in Verbindung mit 
§ 19, Abs. 2 Nr. 2 der Geschäftsordnung des Gemeinderates der 
Gemeinde Föritztal vom 18.12.2018 gibt der Bau- und Umwelt-
ausschuss in seiner 38. Sitzung am 30.01.2024 die Zustimmung 
zum Antrag auf die 1. Verlängerung der Baugenehmigung zum 
Bauvorhaben Neubau einer Produktionshalle BA2, Erweiterung 
des Sozialgebäudes und Neubau eines Freilagers in Föritztal 
OT Heubisch auf den Flurstücken 1468/3, 1468/4, 1469/19 und 
1469/23 in der Gemarkung Heubisch.

Datum der Ausfertigung: 31.01.2024
Hartmut Hannweber
Ausschussvorsitzender
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Beschluss Nr. BA/467/39/2024
Sitzungsdatum: 09.04.2024

Bauantrag zum Vorhaben Bau einer Pergola / Pavillion auf 
dem Flurstück 239/3 in der Gemarkung Schwärzdorf.
Aufgrund des § 36 Baugesetzbuches (BauGB) in Verbindung 
mit § 19, Abs. 2 Nr. 2 der Geschäftsordnung des Gemeindera-
tes der Gemeinde Föritztal vom 18.12.2018 beschließt der Bau- 
und Umweltausschuss in seiner Sitzung am 09.04.2024 das 
gemeindliche Einvernehmen zum Bauantrag zum Bau einer 
Pergola / Pavillion in Föritztal OT Schwärzdorf auf dem Flurstück 
239/3 in der Gemarkung Schwärzdorf zu versagen.

Datum der Ausfertigung: 10.04.2024
Hartmut Hannweber
Ausschussvorsitzender

Beschluss Nr. BA/468/39/2024
Sitzungsdatum: 09.04.2024

Bauvoranfrage zum Vorhaben Ersatzneubau für DDR Blech-
garage (Baujahr 1978) auf dem Flurstück 135/10 in der Ge-
markung Gessendorf.
Aufgrund des § 36 Baugesetzbuches (BauGB) in Verbindung 
mit § 19, Abs. 2 Nr. 2 der Geschäftsordnung des Gemeinderates 
der Gemeinde Föritztal vom 18.12.2018 beschließt der Bau- und 
Umweltausschuss in seiner Sitzung am 09.04.2024 das ge-
meindliche Einvernehmen zur Bauvoranfrage zum Vorhaben 
Ersatzneubau für DDR Blechgarage (Baujahr 1978) in Föritztal 
OT Neuhaus-Schierschnitz auf dem Flurstück 135/10 in der Ge-
markung Gessendorf zu erteilen.

Datum der Ausfertigung: 10.04.2024
Hartmut Hannweber
Ausschussvorsitzender

Beschluss Nr. BA/469/39/2024
Sitzungsdatum: 09.04.2024

Bauantrag auf Genehmigung einer Werbeanlage - Errich-
tung einer Ultra-Schnellladestation mit zwei integrierten 75 
Zoll Informationsscreens auf dem Gelände des Lebensmit-
telmarktes Tegut Föritztal auf dem Flurstück 203/14 in der 
Gemarkung Neuhaus.
Aufgrund des § 36 Baugesetzbuches (BauGB) in Verbindung 
mit § 19, Abs. 2 Nr. 2 der Geschäftsordnung des Gemeinderates 
der Gemeinde Föritztal vom 18.12.2018 beschließt der Bau- und 
Umweltausschuss in seiner Sitzung am 09.04.2024 das ge-
meindliche Einvernehmen zum Bauantrag auf Genehmigung 
einer Werbeanlage - Errichtung einer Ultra-Schnellladestation 
mit zwei integrierten 75 Zoll Informationsscreens auf dem Ge-
lände des Lebensmittelmarktes Tegut in Föritztal OT Neuhaus-
Schierschnitz auf dem Flurstück 203/14 in der Gemarkung Neu-
haus zu erteilen.

Datum der Ausfertigung: 10.04.2024
Hartmut Hannweber
Ausschussvorsitzender

Beschluss Nr. BA/470/39/2024
Sitzungsdatum: 09.04.2024

Bauantrag zum Vorhaben Einbau eines Kompressorraumes 
mit Nutzungsänderung der bestehenden Lagerhalle zur Ma-
schinenhalle auf dem Flurstück 121/17 in der Gemarkung 
Weidhausen.
Aufgrund des § 36 Baugesetzbuches (BauGB) in Verbindung mit 
§ 19, Abs. 2 Nr. 2 der Geschäftsordnung des Gemeinderates der 
Gemeinde Föritztal vom 18.12.2018 beschließt der Bau- und Um-
weltausschuss in seiner Sitzung am 09.04.2024 das gemeindli-
che Einvernehmen zum Bauantrag zum Vorhaben Einbau eines 
Kompressorraumes mit Nutzungsänderung der bestehenden La-
gerhalle zur Maschinenhalle in Föritztal OT Weidhausen auf dem 
Flurstück 121/17 in der Gemarkung Weidhausen zu erteilen.

Datum der Ausfertigung: 10.04.2024
Hartmut Hannweber
Ausschussvorsitzender

Aufgrund des § 40 Abs. 2 Satz 2 der Thüringer Gemeinde- und 
Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung -ThürKO-) vom 
16. August 1993 (GVBl. Seite 501) in der Fassung der Neube-
kanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. Seite 41) zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 24. März 2023 (GVBl. S. 127) be-
schließt der Bau- und Umweltausschuss des Gemeinderates 
Föritztal in seiner Sitzung am 09.04.2024 die nachfolgenden in 
nicht öffentlicher Sitzung am 30.01.2024 gefassten Beschlüsse 
im nächsten Amtsblatt der Gemeinde Föritztal zu veröffentlichen:

Beschluss Nr. BA/456/38/2024 vom 30.01.2024
Beschluss über die Niederschrift des nicht öffentlichen Teils 
der 36. Sitzung des Bau- und Umweltausschusses des Ge-
meinderates Föritztal vom 26.10.2023.
Beschluss Nr. BA/457/38/2024 vom 30.01.2024
Antrag auf Verlängerung der Baugenehmigung zum Vorha-
ben Neubau Einfamilienhaus mit Bürobereich und Garagen 
auf dem Flurstück 423/18 in der Gemarkung Heinersdorf.
Beschluss Nr. BA/458/38/2024 vom 30.01.2024
Antrag auf Verlängerung der Baugenehmigung zum Vorha-
ben Betriebsneubau mit Hochregallager und Logistikzentrum 
auf den Flurstücken 1468/3, 1469/19 und 1469/5 in der Ge-
markung Heubisch.
Beschluss Nr. BA/459/38/2024 vom 30.01.2024
Antrag auf Verlängerung der Baugenehmigung zum Vorha-
ben Neubau einer Produktionshalle BA2, Erweiterung des 
Sozialgebäudes und Neubau eines Freilagers auf den Flur-
stücken 1468/3, 1468/4, 1469/19 und 1469/23 in der Gemar-
kung Heubisch.
Beschluss Nr. BA/460/38/2024 vom 30.01.2024
Bauantrag zum Vorhaben Neubau von drei Reihengaragen 
auf dem Flurstück 22/4 in der Gemarkung Mupperg.
Beschluss Nr. BA/461/38/2024 vom 30.01.2024
Bauantrag zum Vorhaben Neubau eines Balkons an ein be-
stehendes Wohnhaus auf dem Flurstück 984/7 in der Gemar-
kung Heubisch.

Datum der Ausfertigung: 10.04.2024
Hartmut Hannweber
Ausschussvorsitzender

Beschluss Nr. BA/465/39/2024
Sitzungsdatum: 09.04.2024

Beschluss über die Niederschrift des nicht öffentlichen Teils 
der 38. Sitzung des Bau- und Umweltausschusses des Ge-
meinderates Föritztal vom 30.01.2024.
Aufgrund des § 42 Abs. 2 der Thüringer Gemeinde- und Land-
kreisordnung (Thüringer Kommunalordnung -ThürKO-) vom 16. 
August 1993 (GVBl. Seite 501) in der Fassung der Neubekannt-
machung vom 28. Januar 2003 (GVBl. Seite 41) zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 24. März 2023 (GVBl. S. 127) beschließt der 
Bau- und Umweltausschuss des Gemeinderates der Gemeinde 
Föritztal in seiner Sitzung am 09.04.2024, die Niederschrift des 
nicht öffentlichen Teils der 38. Sitzung des Bau- und Umwelt-
ausschusses des Gemeinderates der Gemeinde Föritztal vom 
30.01.2024 zu genehmigen.

Datum der Ausfertigung: 10.04.2024
Hartmut Hannweber
Ausschussvorsitzender

Beschluss Nr. BA/466/39/2024
Sitzungsdatum: 09.04.2024

Bauantrag zum Vorhaben Neubau eines Einfamilienwohn-
hauses mit Doppelgarage im Erdgeschoss auf dem Flur-
stück 195/15 in der Gemarkung Neuhaus.
Aufgrund des § 36 Baugesetzbuches (BauGB) in Verbindung 
mit § 19, Abs. 2 Nr. 2 der Geschäftsordnung des Gemeinderates 
der Gemeinde Föritztal vom 18.12.2018 beschließt der Bau- und 
Umweltausschuss in seiner 39. Sitzung am 09.04.2024 das ge-
meindliche Einvernehmen zum Bauantrag zum Vorhaben Neu-
bau eines Einfamilienwohnhauses mit Doppelgarage im Erdge-
schoss in Föritztal OT Neuhaus-Schierschnitz auf dem Flurstück 
195/15 in der Gemarkung Neuhaus zu erteilen.

Datum der Ausfertigung: 10.04.2024
Hartmut Hannweber
Ausschussvorsitzender
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Beschluss Nr. BA/475/39/2024
Sitzungsdatum: 09.04.2024

Tekturantrag zum Vorhaben Neubau einer Produktions- und 
Lagerhalle mit Büro- und Sozialräume auf dem Flurstück 
121/11 in der Gemarkung Weidhausen.
Aufgrund des § 36 Baugesetzbuches (BauGB) in Verbindung 
mit § 19, Abs. 2 Nr. 2 der Geschäftsordnung des Gemeindera-
tes der Gemeinde Föritztal vom 18.12.2018 beschließt der Bau- 
und Umweltausschuss in seiner Sitzung am 09.04.2024 das 
gemeindliche Einvernehmen zum Tekturantrag zum Vorhaben 
Neubau einer Produktions- und Lagerhalle mit Büro- und Sozi-
alräume in Föritztal auf dem Flurstück 121/11 in der Gemarkung 
Weidhausen zu erteilen.

Datum der Ausfertigung: 10.04.2024
Hartmut Hannweber
Ausschussvorsitzender

Beschluss Nr. BA/476/40/2024
Sitzungsdatum: 21.05.2024

Beschluss über die Bestätigung der Tagesordnung der  
40. Sitzung des Bau- und Umweltausschusses des Gemein-
derates Föritztal vom 21.05.2024.
Aufgrund des § 26 Abs. 2 Nr. 15 der Thüringer Gemeinde- und 
Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung -ThürKO-) vom 
16. August 1993 (GVBl. Seite 501) in der Fassung der Neube-
kanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. 41), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 24. März 2023 (GVBl. S. 127) bestätigt 
der Bau- und Umweltausschuss des Gemeinderates Föritztal in 
seiner 40. Sitzung am 21.05.2024 die vorliegende Tagesordnung

Datum der Ausfertigung: 22.05.2024
Hartmut Hannweber
Ausschussvorsitzender

Beschluss Nr. BA/477/40/2024
Sitzungsdatum: 21.05.2024

Beschluss über die Niederschrift des öffentlichen Teils der 
39. Sitzung des Bau- und Umweltausschusses des Gemein-
derates Föritztal vom 09.04.2024.
Aufgrund des § 42 Abs. 2 der Thüringer Gemeinde- und Land-
kreisordnung (Thüringer Kommunalordnung -ThürKO-) vom 16. 
August 1993 (GVBl. Seite 501) in der Fassung der Neubekannt-
machung vom 28. Januar 2003 (GVBl. Seite 41) zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 24. März 2023 (GVBl. S. 127) beschließt der 
Bau- und Umweltausschuss des Gemeinderates der Gemeinde 
Föritztal in seiner 40. Sitzung am 21.05.2024, die Niederschrift 
des öffentlichen Teils der 39. Sitzung des Bau- und Umwelt-
ausschusses des Gemeinderates der Gemeinde Föritztal vom 
09.04.2024 zu genehmigen.

Datum der Ausfertigung: 22.05.2024
Hartmut Hannweber
Ausschussvorsitzender

Beschluss Nr. BA/478/40/2024
Sitzungsdatum: 21.05.2024

Beschluss über die Bestätigung zur Veröffentlichung der 
im Bau- und Umweltausschuss der Gemeinde Föritztal am 
09.04.2024 gefassten nicht öffentlichen Beschlüsse.
Aufgrund des § 40 Abs. 2 Satz 2 der Thüringer Gemeinde- und 
Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung -ThürKO-) vom 
16. August 1993 (GVBl. Seite 501) in der Fassung der Neube-
kanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. Seite 41) zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 24. März 2023 (GVBl. S. 127) be-
schließt der Bau- und Umweltausschuss des Gemeinderates Fö-
ritztal in seiner 40. Sitzung am 21.05.2024 die nachfolgenden in 
nicht öffentlicher Sitzung am 09.04.2024 gefassten Beschlüsse 
im nächsten Amtsblatt der Gemeinde Föritztal zu veröffentlichen.

Datum der Ausfertigung: 22.05.2024
Hartmut Hannweber
Ausschussvorsitzender

Beschluss Nr. BA/471/39/2024
Sitzungsdatum: 09.04.2024

Bauvoranfrage zum Vorhaben Neubau eines Einfamilienhau-
ses auf den Flurstücken 203/6 in der Gemarkung Schwärz-
dorf und 591/2 in der Gemarkung Rottmar.
Aufgrund des § 36 Baugesetzbuches (BauGB) in Verbindung 
mit § 19, Abs. 2 Nr. 2 der Geschäftsordnung des Gemeinderates 
der Gemeinde Föritztal vom 18.12.2018 beschließt der Bau- und 
Umweltausschuss in seiner Sitzung am 09.04.2024 das ge-
meindliche Einvernehmen zur Bauvoranfrage zum Vorhaben 
Neubau eines Einfamilienhauses in Föritztal auf den Flurstücken 
203/6 in der Gemarkung Schwärzdorf und 591/2 in der Gemar-
kung Rottmar zu erteilen.

Datum der Ausfertigung: 10.04.2024
Hartmut Hannweber
Ausschussvorsitzender

Beschluss Nr. BA/472/39/2024
Sitzungsdatum: 09.04.2024

Tekturantrag zum Vorhaben Errichtung eines Unterstandes 
für Pferde, sowie Geräteüberdachung und Neubau eines 
Carports: - Anbau Vorbauten an Unterstand - auf dem Flur-
stück 135/11 in der Gemarkung Gessendorf.
Aufgrund des § 36 Baugesetzbuches (BauGB) in Verbindung mit 
§ 19, Abs. 2 Nr. 2 der Geschäftsordnung des Gemeinderates der 
Gemeinde Föritztal vom 18.12.2018 beschließt der Bau- und Um-
weltausschuss in seiner Sitzung am 09.04.2024 das gemeindli-
che Einvernehmen zum Tekturantrag zum Vorhaben Errichtung 
eines Unterstandes für Pferde, sowie Geräteüberdachung und 
Neubau eines Carports: - Anbau Vorbauten an Unterstand - in 
Föritztal OT Neuhaus-Schierschnitz auf dem Flurstück 135/11 in 
der Gemarkung Gessendorf zu erteilen.

Datum der Ausfertigung: 10.04.2024
Hartmut Hannweber
Ausschussvorsitzender

Beschluss Nr. BA/473/39/2024
Sitzungsdatum: 09.04.2024

Bauantrag zum Vorhaben Errichtung temporär genutzten 
Bratwurststandes auf dem Flurstück 174/21 in der Gemar-
kung Mupperg.
Aufgrund des § 36 Baugesetzbuches (BauGB) in Verbindung 
mit § 19, Abs. 2 Nr. 2 der Geschäftsordnung des Gemeindera-
tes der Gemeinde Föritztal vom 18.12.2018 beschließt der Bau- 
und Umweltausschuss in seiner Sitzung am 09.04.2024 das 
gemeindliche Einvernehmen zum Bauantrag zum Vorhaben 
Errichtung temporär genutzten Bratwurststandes in Föritztal auf 
dem Flurstück 174/21 in der Gemarkung Mupperg zu erteilen.

Datum der Ausfertigung: 10.04.2024
Hartmut Hannweber
Ausschussvorsitzender

Beschluss Nr. BA/474/39/2024

Sitzungsdatum: 09.04.2024

Bauantrag zum Vorhaben Neubau Dachraum auf bestehende 
Garage auf dem Flurstück 806/3 in der Gemarkung Juden-
bach.
Aufgrund des § 36 Baugesetzbuches (BauGB) in Verbindung 
mit § 19, Abs. 2 Nr. 2 der Geschäftsordnung des Gemeindera-
tes der Gemeinde Föritztal vom 18.12.2018 beschließt der Bau- 
und Umweltausschuss in seiner Sitzung am 09.04.2024 das 
gemeindliche Einvernehmen zum Bauantrag zum Vorhaben 
Neubau Dachraum auf bestehende Garage auf dem Flurstück 
Nr. 806/3 in der Gemarkung Judenbach zu erteilen.

Datum der Ausfertigung: 10.04.2024
Hartmut Hannweber
Ausschussvorsitzender



AMTSBLATT der Gemeinde Föritztal | Nr. 15/2024 - 9 -

Beschluss Nr. BA/483/40/2024
Sitzungsdatum: 21.05.2024

Tekturantrag zum Vorhaben Neubau von drei Reihengaragen 
- hier: Neubau von zwei Reihengaragen auf dem Flurstück 
22/4 in der Gemarkung Mupperg.
Aufgrund des § 36 Baugesetzbuches (BauGB) in Verbindung 
mit § 19, Abs. 2 Nr. 2 der Geschäftsordnung des Gemeinderates 
der Gemeinde Föritztal vom 18.12.2018 beschließt der Bau- und 
Umweltausschuss in seiner 40. Sitzung am 21.05.2024 das ge-
meindliche Einvernehmen zum Tekturantrag Neubau von drei 
Reihengaragen - hier: Neubau von zwei Reihengaragen in Fö-
ritztal OT Mupperg auf dem Flurstück 22/4 in der Gemarkung 
Mupperg zu erteilen.

Datum der Ausfertigung: 22.05.2024
Hartmut Hannweber
Ausschussvorsitzender

Beschluss Nr. BA/484/40/2024
Sitzungsdatum: 21.05.2024

Antrag auf Zulassung einer Befreiung zum Vorhaben Errich-
tung eines Carport auf dem Flurstück 746/2 in der Gemar-
kung Judenbach.
Aufgrund des § 36 Baugesetzbuches (BauGB) in Verbindung mit 
§ 19, Abs. 2 Nr. 2 der Geschäftsordnung des Gemeinderates der 
Gemeinde Föritztal vom 18.12.2018 gibt der Bau- und Umwelt-
ausschuss in seiner 40. Sitzung am 21.05.2024 seine Zustim-
mung zum Antrag auf Zulassung einer Befreiung nach § 31 Abs. 
2 BauGB zum Bauvorhaben Errichtung eines Carport in Föritztal 
OT Judenbach auf dem Flurstück 746/2 in der Gemarkung Ju-
denbach.

Dem Umfang der Befreiungen wird zugestimmt:

Soll: 3,00 m
Ist: 1,00 m

Datum der Ausfertigung: 22.05.2024
Hartmut Hannweber
Ausschussvorsitzender

Beschluss Nr. BA/485/40/2024
Sitzungsdatum: 21.05.2024

Bauvoranfrage zum Vorhaben Bau eines Einfamilienhauses 
auf dem Flurstück 140/0 in der Gemarkung Eichitz.
Aufgrund des § 36 Baugesetzbuches (BauGB) in Verbindung 
mit § 19, Abs. 2 Nr. 2 der Geschäftsordnung des Gemeinderates 
der Gemeinde Föritztal vom 18.12.2018 beschließt der Bau- und 
Umweltausschuss in seiner 40. Sitzung am 21.05.2024 das ge-
meindliche Einvernehmen zur Bauvoranfrage zum Vorhaben 
Bau eines Einfamilienhauses in Föritztal OT Eichitz auf dem Flur-
stück 140/0 in der Gemarkung Eichitz zu erteilen.

Datum der Ausfertigung: 22.05.2024
Hartmut Hannweber
Ausschussvorsitzender

Beschluss Nr. BA/486/40/2024
Sitzungsdatum: 21.05.2024

Bauantrag zum Vorhaben Anbau Bratwurststand und Lager-
bereich an bestehendes Feuerwehrgebäude auf dem Flur-
stück 67/12 in der Gemarkung Lindenberg.
Aufgrund des § 36 Baugesetzbuches (BauGB) in Verbindung 
mit § 19, Abs. 2 Nr. 2 der Geschäftsordnung des Gemeinderates 
der Gemeinde Föritztal vom 18.12.2018 beschließt der Bau- und 
Umweltausschuss in seiner 40. Sitzung am 21.05.2024 das ge-
meindliche Einvernehmen zum Bauantrag Anbau Bratwurst-
stand und Lagerbereich an bestehendes Feuerwehrgebäude in 
Föritztal OT Lindenberg auf dem Flurstück 67/12 in der Gemar-
kung Lindenberg zu erteilen.

Datum der Ausfertigung: 22.05.2024
Hartmut Hannweber
Ausschussvorsitzender

Beschluss Nr. BA/479/40/2024
Sitzungsdatum: 21.05.2024

Beschluss über die Niederschrift des nicht öffentlichen Teils 
der 39. Sitzung des Bau- und Umweltausschusses des Ge-
meinderates Föritztal vom 09.04.2024.
Aufgrund des § 42 Abs. 2 der Thüringer Gemeinde- und Land-
kreisordnung (Thüringer Kommunalordnung -ThürKO-) vom 16. 
August 1993 (GVBl. Seite 501) in der Fassung der Neubekannt-
machung vom 28. Januar 2003 (GVBl. Seite 41) zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 24. März 2023 (GVBl. S. 127) beschließt der 
Bau- und Umweltausschuss des Gemeinderates der Gemeinde 
Föritztal in seiner 40. Sitzung am 21.05.2024, die Niederschrift 
des nicht öffentlichen Teils der 39. Sitzung des Bau- und Umwelt-
ausschusses des Gemeinderates der Gemeinde Föritztal vom 
09.04.2024 zu genehmigen.

Datum der Ausfertigung: 22.05.2024
Hartmut Hannweber
Ausschussvorsitzender

Beschluss Nr. BA/480/40/2024
Sitzungsdatum: 21.05.2024

Bauantrag zum Vorhaben Errichtung Balkon auf dem Flur-
stück 591/19 in der Gemarkung Neuhaus.
Aufgrund des § 36 Baugesetzbuches (BauGB) in Verbindung 
mit § 19, Abs. 2 Nr. 2 der Geschäftsordnung des Gemeinderates 
der Gemeinde Föritztal vom 18.12.2018 beschließt der Bau- und 
Umweltausschuss in seiner 40. Sitzung am 21.05.2024 das ge-
meindliche Einvernehmen zum Bauantrag Errichtung Balkon in 
Föritztal OT Neuhaus-Schierschnitz auf dem Flurstück 591/19 in 
der Gemarkung Neuhaus zu erteilen.

Datum der Ausfertigung: 22.05.2024
Hartmut Hannweber
Ausschussvorsitzender

Beschluss Nr. BA/481/40/2024
Sitzungsdatum: 21.05.2024

Bauantrag zum Vorhaben Errichtung Backhäuschen auf dem 
Flurstück 422/19 in der Gemarkung Oerlsdorf.
Aufgrund des § 36 Baugesetzbuches (BauGB) in Verbindung 
mit § 19, Abs. 2 Nr. 2 der Geschäftsordnung des Gemeinderates 
der Gemeinde Föritztal vom 18.12.2018 beschließt der Bau- und 
Umweltausschuss in seiner 40. Sitzung am 21.05.2024 das ge-
meindliche Einvernehmen zum Bauantrag Errichtung Back-
häuschen in Föritztal OT Oerlsdorf auf dem Flurstück 422/19 in 
der Gemarkung Oerlsdorf zu erteilen.

Datum der Ausfertigung: 22.05.2024
Hartmut Hannweber
Ausschussvorsitzender

Beschluss Nr. BA/482/40/2024
Sitzungsdatum: 21.05.2024

Bauantrag zum Vorhaben Eröffnung eines Biergarten am 
angrenzenden Ladengeschäft (Bäckerei) auf dem Flurstück 
432/3 in der Gemarkung Mupperg.
Aufgrund des § 36 Baugesetzbuches (BauGB) in Verbindung 
mit § 19, Abs. 2 Nr. 2 der Geschäftsordnung des Gemeindera-
tes der Gemeinde Föritztal vom 18.12.2018 beschließt der Bau- 
und Umweltausschuss in seiner 40. Sitzung am 21.05.2024 das 
gemeindliche Einvernehmen zum Bauantrag Eröffnung eines 
Biergarten am angrenzenden Ladengeschäft (Bäckerei) in Fö-
ritztal OT Mupperg auf dem Flurstück 432/3 in der Gemarkung 
Mupperg zu erteilen.

Datum der Ausfertigung: 22.05.2024
Hartmut Hannweber
Ausschussvorsitzender
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Beschluss Nr. BA/003/01/2024
Sitzungsdatum: 05.09.2024

Beschluss über die Bestätigung zur Veröffentlichung der 
im Bau- und Umweltausschuss der Gemeinde Föritztal am 
21.05.2024 gefassten nicht öffentlichen Beschlüsse.
Aufgrund des § 40 Abs. 2 Satz 2 der Thüringer Gemeinde- und 
Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung -ThürKO-) vom 
16. August 1993 (GVBl. Seite 501) in der Fassung der Neube-
kanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. Seite 41) zuletzt ge-
ändert durch Gesetz vom 2. Juli 2024 (GVBl. S. 234, 238, 270, 
271, 277, 288) beschließt der Bau- und Umweltausschuss des 
Gemeinderates der Gemeinde Föritztal in seiner 1. Sitzung am 
05.09.2024 die nachfolgenden in nicht öffentlicher Sitzung am 
21.05.2024 gefassten Beschlüsse im nächsten Amtsblatt der 
Gemeinde Föitztal zu veröffentlichen:

Beschluss Nr. BA/479/40/2024 vom 21.05.2024
Beschluss über die Niederschrift des nicht öffentlichen Teils 
der 39. Sitzung des Bau- und Umweltausschusses des Ge-
meinderates Föritztal vom 09.04.2024.
Beschluss Nr. BA/480/40/2024 vom 21.05.2024
Bauantrag zum Vorhaben Errichtung Balkon auf dem Flur-
stück 591/19 in der Gemarkung Neuhaus.
Beschluss Nr. BA/481/40/2024 vom 21.05.2024
Bauantrag zum Vorhaben Errichtung Backhäuschen auf dem 
Flurstück 422/19 in der Gemarkung Oerlsdorf.
Beschluss Nr. BA/482/40/2024 vom 21.05.2024
Bauantrag zum Vorhaben Eröffnung eines Biergarten am 
angrenzenden Ladengeschäft (Bäckerei) auf dem Flurstück 
432/3 in der Gemarkung Mupperg.
Beschluss Nr. BA/483/40/2024 vom 21.05.2024
Tekturantrag zum Vorhaben Neubau von drei Reihengaragen 
- hier: Neubau von zwei Reihengaragen auf dem Flurstück 
22/4 in der Gemarkung Mupperg.
Beschluss Nr. BA/484/40/2024 vom 21.05.2024
Antrag auf Zulassung einer Befreiung zum Vorhaben Errich-
tung eines Carport auf dem Flurstück 746/2 in der Gemar-
kung Judenbach.
Beschluss Nr. BA/485/40/2024 vom 21.05.2024
Bauvoranfrage zum Vorhaben Bau eines Einfamilienhauses 
auf dem Flurstück 140/0 in der Gemarkung Eichitz.
Beschluss Nr. BA/486/40/2024 vom 21.05.2024
Bauantrag zum Vorhaben Anbau Bratwurststand und Lager-
bereich an bestehendes Feuerwehrgebäude auf dem Flur-
stück 67/12 in der Gemarkung Lindenberg.
Beschluss Nr. BA/487/40/2024 vom 21.05.2024
Bauantrag zum Vorhaben Neubau einer Beachvolleyball-
Anlage mit Einfriedung des SV 1920 Mupperg e.V. auf dem 
Flurstück 246/5 in der Gemarkung Mupperg.
Beschluss Nr. BA/488/40/2024 vom 21.05.2024
Bauantrag zum Vorhaben Nutzungsänderung ehemalige 
Scheune, neue Nutzung: Mehrgenerationenhaus, Sanierung 
und teilweise Ersatzneubau, Abbruch ehemaliger Schuppen 
auf dem Flurstück 194/7 in der Gemarkung Mupperg.

Datum der Ausfertigung: 06.09.2024
Peter Schuppe
Ausschussvorsitzender

Beschluss Nr. BA/004/01/2024
Sitzungsdatum: 05.09.2024

Beschluss über die Niederschrift des nicht öffentlichen Teils 
der 40. Sitzung des Bau- und Umweltausschusses des Ge-
meinderates Föritztal vom 21.05.2024.
Aufgrund des § 42 Abs. 2 der Thüringer Gemeinde- und Land-
kreisordnung (Thüringer Kommunalordnung -ThürKO-) vom 16. 
August 1993 (GVBl. Seite 501) in der Fassung der Neubekannt-
machung vom 28. Januar 2003 (GVBl. Seite 41) zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 2. Juli 2024 (GVBl. S. 234, 238, 270, 271, 277, 
288) beschließt der Bau- und Umweltausschuss des Gemeinde-
rates der Gemeinde Föritztal in seiner 1. Sitzung am 05.09.2024, 
die Niederschrift des nicht öffentlichen Teils der 40. Sitzung des 
Bau- und Umweltausschusses des Gemeinderates der Gemein-
de Föritztal vom 21.05.2024 zu genehmigen.

Datum der Ausfertigung: 06.09.2024
Peter Schuppe
Ausschussvorsitzender

Beschluss Nr. BA/487/40/2024
Sitzungsdatum: 21.05.2024

Bauantrag zum Vorhaben Neubau einer Beachvolleyball-
Anlage mit Einfriedung des SV 1920 Mupperg e.V. auf dem 
Flurstück 246/5 in der Gemarkung Mupperg.
Aufgrund des § 36 Baugesetzbuches (BauGB) in Verbindung 
mit § 19, Abs. 2 Nr. 2 der Geschäftsordnung des Gemeindera-
tes der Gemeinde Föritztal vom 18.12.2018 beschließt der Bau- 
und Umweltausschuss in seiner 40. Sitzung am 21.05.2024 das 
gemeindliche Einvernehmen zum Bauantrag Neubau einer 
Beachvolleyball-Anlage mit Einfriedung des SV 1920 Mupperg 
e.V. in Föritztal OT Mupperg auf dem Flurstück 246/5 in der Ge-
markung Mupperg zu erteilen.

Datum der Ausfertigung: 22.05.2024
Hartmut Hannweber
Ausschussvorsitzender

Beschluss Nr. BA/488/40/2024

Sitzungsdatum: 21.05.2024

Bauantrag zum Vorhaben Nutzungsänderung ehemalige 
Scheune, neue Nutzung: Mehrgenerationenhaus, Sanierung 
und teilweise Ersatzneubau, Abbruch ehemaliger Schuppen 
auf dem Flurstück 194/7 in der Gemarkung Mupperg.
Aufgrund des § 36 Baugesetzbuches (BauGB) in Verbindung 
mit § 19, Abs. 2 Nr. 2 der Geschäftsordnung des Gemeinderates 
der Gemeinde Föritztal vom 18.12.2018 beschließt der Bau- und 
Umweltausschuss in seiner 40. Sitzung am 21.05.2024 das ge-
meindliche Einvernehmen zum Bauantrag Nutzungsänderung 
ehemalige Scheune, neue Nutzung: Mehrgenerationenhaus, 
Sanierung und teilweise Ersatzneubau, Abbruch ehemaliger 
Schuppen in Föritztal OT Mupperg auf dem Flurstück 194/7 in 
der Gemarkung Mupperg zu erteilen.

Datum der Ausfertigung: 22.05.2024
Hartmut Hannweber
Ausschussvorsitzender

Beschluss Nr. BA/001/01/2024
Sitzungsdatum: 05.09.2024

Beschluss über die Bestätigung der Tagesordnung des 
öffentlichen Teils der 1. Sitzung des Bau- und Umweltaus-
schusses des Gemeinderates Föritztal vom 05.09.2024.
Aufgrund des § 26 Abs. 2 Nr. 15 der Thüringer Gemeinde- und 
Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung -ThürKO-) vom 
16. August 1993 (GVBl. Seite 501) in der Fassung der Neube-
kanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. 41), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 02. Juli 2024 (GVBI. Seite 234, 238, 270, 271, 
277, 288) bestätigt der Bau- und Umweltausschuss des Gemein-
derates Föritztal in seiner 1. Sitzung am 05.09.2024 die vorlie-
gende Tagesordnung des öffentlichen Teils.

Datum der Ausfertigung: 06.09.2024
Peter Schuppe
Ausschussvorsitzender

Beschluss Nr. BA/002/01/2024
Sitzungsdatum: 05.09.2024

Beschluss über die Niederschrift des öffentlichen Teils der 
40. Sitzung des Bau- und Umweltausschusses des Gemein-
derates Föritztal vom 21.05.2024.
Aufgrund des § 42 Abs. 2 der Thüringer Gemeinde- und Land-
kreisordnung (Thüringer Kommunalordnung -ThürKO-) vom 16. 
August 1993 (GVBl. Seite 501) in der Fassung der Neubekannt-
machung vom 28. Januar 2003 (GVBl. Seite 41) zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 02. Juli 2024 (GVBl. Seite 234, 238, 270, 
271, 277, 288) beschließt der Bau- und Umweltausschuss des 
Gemeinderates der Gemeinde Föritztal in seiner 1. Sitzung am 
05.09.2024, die Niederschrift des öffentlichen Teils der 40. Sit-
zung des Bau- und Umweltausschusses des Gemeinderates der 
Gemeinde Föritztal vom 21.05.2024 zu genehmigen.

Datum der Ausfertigung: 06.09.2024
Peter Schuppe
Ausschussvorsitzender
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Beschluss Nr. BA/009/01/2024
Sitzungsdatum: 05.09.2024

Bauantrag zum Vorhaben Errichtung eines Carports auf dem 
Flurstück 200/14 in der Gemarkung Schierschnitz.
Aufgrund des § 36 Baugesetzbuches (BauGB) in Verbindung 
mit § 19, Abs. 2 Nr. 2 der Geschäftsordnung des Gemeinderates 
der Gemeinde Föritztal vom 18.12.2018, in ihrer derzeit gültigen 
Fassung, beschließt der Bau- und Umweltausschuss in seiner 
1. Sitzung am 05.09.2024 das gemeindliche Einvernehmen 
zum Bauantrag Errichtung eines Carports in Föritztal OT Neu-
haus-Schierschnitz auf dem Flurstück 200/14 in der Gemarkung 
Schierschnitz zu erteilen.

Datum der Ausfertigung: 06.09.2024
Peter Schuppe
Ausschussvorsitzender

Beschluss Nr. BA/010/01/2024
Sitzungsdatum: 05.09.2024

Bauantrag zum Vorhaben Errichtung eines Pavillon am 
Sportlerheim Rottmar auf dem Flurstück 149/5 in der Gemar-
kung Rottmar.
Aufgrund des § 36 Baugesetzbuches (BauGB) in Verbindung 
mit § 19, Abs. 2 Nr. 2 der Geschäftsordnung des Gemeinderates 
der Gemeinde Föritztal vom 18.12.2018, in ihrer derzeit gültigen 
Fassung, beschließt der Bau- und Umweltausschuss in seiner 1. 
Sitzung am 05.09.2024 das gemeindliche Einvernehmen zum 
Bauantrag Errichtung eines Pavillon am Sportlerheim Rottmar in 
Föritztal OT Rottmar auf dem Flurstück 149/5 in der Gemarkung 
Rottmar zu erteilen.

Datum der Ausfertigung: 06.09.2024
Peter Schuppe
Ausschussvorsitzender

Beschluss Nr. BA/011/01/2024
Sitzungsdatum: 05.09.2024

Bauantrag zum Vorhaben Errichtung eines Carport auf dem 
Flurstück 255/5 in der Gemarkung Rottmar.
Aufgrund des § 36 Baugesetzbuches (BauGB) in Verbindung 
mit § 19, Abs. 2 Nr. 2 der Geschäftsordnung des Gemeinderates 
der Gemeinde Föritztal vom 18.12.2018, in ihrer derzeit gültigen 
Fassung, beschließt der Bau- und Umweltausschuss in seiner 1. 
Sitzung am 05.09.2024 das gemeindliche Einvernehmen zum 
Bauantrag Errichtung eines Carport in Föritztal OT Rottmar auf 
dem Flurstück 255/5 in der Gemarkung Rottmar zu erteilen.

Datum der Ausfertigung: 06.09.2024
Peter Schuppe
Ausschussvorsitzender

Beschluss Nr. BA/012/01/2024
Sitzungsdatum: 05.09.2024

Bauantrag zum Vorhaben Rekonstruktion Dachstuhl Scheu-
ne / Garage / Werkstatt auf dem Flurstück 47/7 in der Gemar-
kung Sichelreuth.
Aufgrund des § 36 Baugesetzbuches (BauGB) in Verbindung 
mit § 19, Abs. 2 Nr. 2 der Geschäftsordnung des Gemeinderates 
der Gemeinde Föritztal vom 18.12.2018, in ihrer derzeit gültigen 
Fassung, beschließt der Bau- und Umweltausschuss in seiner 1. 
Sitzung am 05.09.2024 das gemeindliche Einvernehmen zum 
Bauantrag Rekonstruktion Dachstuhl Scheune / Garage / Werk-
statt in Föritztal OT Sichelreuth auf dem Flurstück 47/7 in der 
Gemarkung Sichelreuth zu erteilen.

Datum der Ausfertigung: 06.09.2024
Peter Schuppe
Ausschussvorsitzender

Beschluss Nr. BA/013/01/2024
Sitzungsdatum: 05.09.2024

Bauvoranfrage zum Vorhaben Errichtung einer Scheune auf 
den Flurstücken 256/2 und 259/2 in der Gemarkung Gefell.
Aufgrund des § 36 Baugesetzbuches (BauGB) in Verbindung 
mit § 19, Abs. 2 Nr. 2 der Geschäftsordnung des Gemeinderates 
der Gemeinde Föritztal vom 18.12.2018, in ihrer derzeit gültigen 

Beschluss Nr. BA/005/01/2024
Sitzungsdatum: 05.09.2024

Beschluss über die Bestätigung der Tagesordnung des 
nicht öffentlichen Teils der 1. Sitzung des Bau- und Umwelt-
ausschusses am 05.09.2024.
Aufgrund des § 26 Abs. 2 Nr. 15 der Thüringer Gemeinde- und 
Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung -ThürKO-) vom 
16. August 1993 (GVBl. Seite 501) in der Fassung der Neube-
kanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. 41), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 2. 2. Juli 2024 (GVBl. S. 234, 238, 270, 271, 
277, 288) bestätigt der Bau- und Umweltausschuss des Gemein-
derates Föritztal in seiner 1. Sitzung am 05.09.2024 die vorlie-
gende Tagesordnung des nicht öffentlichen Teils.

Datum der Ausfertigung: 06.09.2024
Peter Schuppe
Ausschussvorsitzender

Beschluss Nr. BA/006/01/2024
Sitzungsdatum: 05.09.2024

Bauantrag zum Vorhaben Neubau eines Gartenhauses auf 
dem Flurstück 176/24 in der Gemarkung Sichelreuth.
Aufgrund des § 36 Baugesetzbuches (BauGB) in Verbindung 
mit § 19, Abs. 2 Nr. 2 der Geschäftsordnung des Gemeinderates 
der Gemeinde Föritztal vom 18.12.2018, in ihrer derzeit gültigen 
Fassung, beschließt der Bau- und Umweltausschuss in seiner 1. 
Sitzung am 05.09.2024 das gemeindliche Einvernehmen zum 
Bauantrag Neubau eines Gartenhauses in Föritztal OT Sichel-
reuth auf dem Flurstück 176/24 in der Gemarkung Sichelreuth 
zu erteilen.

Datum der Ausfertigung: 06.09.2024
Peter Schuppe
Ausschussvorsitzender

Beschluss Nr. BA/007/01/2024
Sitzungsdatum: 05.09.2024

Tekturantrag zum Vorhaben Sanierung und Erweiterung Ge-
meinschaftsschule „Joseph Meyer“ Neuhaus-Schierschnitz 
auf den Flurstücken 311/14 und 311/15 in der Gemarkung 
Neuhaus.
Aufgrund des § 36 Baugesetzbuches (BauGB) in Verbindung 
mit § 19, Abs. 2 Nr. 2 der Geschäftsordnung des Gemeinderates 
der Gemeinde Föritztal vom 18.12.2018, in ihrer derzeit gültigen 
Fassung, beschließt der Bau- und Umweltausschuss in seiner 1. 
Sitzung am 05.09.2024 das gemeindliche Einvernehmen zum 
Tekturantrag Sanierung und Erweiterung Gemeinschaftsschule 
„Joseph Meyer“ Neuhaus-Schierschnitz in Föritztal OT Neuhaus-
Schierschnitz auf den Flurstücken 311/14 und 311/15 in der Ge-
markung Neuhaus zu erteilen.

Datum der Ausfertigung: 06.09.2024
Peter Schuppe
Ausschussvorsitzender

Beschluss Nr. BA/008/01/2024
Sitzungsdatum: 05.09.2024

Bauantrag zum Vorhaben Errichtung eines Antennenträ-
gers (50m Stahlgittermast) mit Outdoortechnik, 2x Stand-
ortbegrenzungspfosten H= 2,50 m und Schotterzuwegung 
inkl. Stellfläche auf dem Flurstück 87/0 in der Gemarkung 
Jagdshof.
Aufgrund des § 36 Baugesetzbuches (BauGB) in Verbindung 
mit § 19, Abs. 2 Nr. 2 der Geschäftsordnung des Gemeinderates 
der Gemeinde Föritztal vom 18.12.2018, in ihrer derzeit gültigen 
Fassung, beschließt der Bau- und Umweltausschuss in seiner 1. 
Sitzung am 05.09.2024 das gemeindliche Einvernehmen zum 
Bauantrag Errichtung eines Antennenträgers (50m Stahlgitter-
mast) mit Outdoortechnik, 2x Standortbegrenzungspfosten H= 
2,50 m und Schotterzuwegung inkl. Stellfläche auf dem Flurstück 
87/0 in Föritztal OT Jagdshof auf dem Flurstück 87/0 in der Ge-
markung Jagdshof zu erteilen.

Datum der Ausfertigung: 06.09.2024
Peter Schuppe
Ausschussvorsitzender
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Beschluss Nr. BA/017/02/2024
Sitzungsdatum: 07.11.2024

Beschluss über die Niederschrift des öffentlichen Teils der 
1. Sitzung des Bau- und Umweltausschusses des Gemein-
derates Föritztal vom 05.09.2024.
Aufgrund des § 42 Abs. 2 der Thüringer Gemeinde- und Land-
kreisordnung (Thüringer Kommunalordnung -ThürKO-) vom 16. 
August 1993 (GVBl. Seite 501) in der Fassung der Neubekannt-
machung vom 28. Januar 2003 (GVBl. Seite 41) zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 2. Juli 2024 (GVBl. S. 234, 238, 270, 271, 277, 
288) beschließt der Bau- und Umweltausschuss des Gemeinde-
rates der Gemeinde Föritztal in seiner 2. Sitzung am 07.11.2024, 
die Niederschrift des öffentlichen Teils der 1. Sitzung des Bau- 
und Umweltausschusses des Gemeinderates der Gemeinde Fö-
ritztal vom 05.09.2024 zu genehmigen.

Datum der Ausfertigung: 11.11.2024
Peter Schuppe
Ausschussvorsitzender

Beschluss Nr. BA/018/02/2024
Sitzungsdatum: 07.11.2024

Beschluss über die Bestätigung zur Veröffentlichung der 
im Bau- und Umweltausschuss der Gemeinde Föritztal am 
05.09.2024 gefassten nicht öffentlichen Beschlüsse.
Aufgrund des § 40 Abs. 2 Satz 2 der Thüringer Gemeinde- und 
Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung -ThürKO-) vom 
16. August 1993 (GVBl. Seite 501) in der Fassung der Neube-
kanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. Seite 41) zuletzt ge-
ändert durch Gesetz vom 2. Juli 2024 (GVBl. S. 234, 238, 270, 
271, 277, 288) beschließt der Bau- und Umweltausschuss des 
Gemeinderates Föritztal in seiner 2. Sitzung am 07.11.2024 die 
nachfolgenden in nicht öffentlicher Sitzung am 05.09.2024 ge-
fassten Beschlüsse im nächsten Amtsblatt der Gemeinde Föritz-
tal zu veröffentlichen.

Datum der Ausfertigung: 11.11.2024
Peter Schuppe
Ausschussvorsitzender

Sitzungen des Gemeinderates  
und seiner Ausschüsse

Sitzung Ausschuss für Kultur und Sport 
Nr. 4/2024 am 09.12.2024
Am Montag, 09. Dezember 2024 findet um 18:00 Uhr im 
Ratssaal der Gemeinde Föritztal, Schierschnitzer Straße 9, 
96515 Föritztal OT Neuhaus-Schierschnitz die 4. Sitzung 
des Ausschusses für Kultur und Sport des Gemeinderates 
Föritztal statt.

Tagesordnung:

NICHT ÖFFENTLICHER TEIL:

Föritztal, den 20.11.2024
Juri Heinze
Ausschussvorsitzender

Fassung, beschließt der Bau- und Umweltausschuss in seiner 1. 
Sitzung am 05.09.2024 das gemeindliche Einvernehmen zur 
Bauvoranfrage Errichtung einer Scheune in Föritztal OT Gefell 
auf den Flurstücken 256/2 und 259/2 in der Gemarkung Gefell 
zu erteilen.

Datum der Ausfertigung: 06.09.2024
Peter Schuppe
Ausschussvorsitzender

Beschluss Nr. BA/014/01/2024
Sitzungsdatum: 05.09.2024

Bauantrag zum Vorhaben Terrassenüberdachung aus Holz mit 
PV-Anlage auf dem Flurstück 27/5 in der Gemarkung Gefell.
Aufgrund des § 36 Baugesetzbuches (BauGB) in Verbindung 
mit § 19, Abs. 2 Nr. 2 der Geschäftsordnung des Gemeinderates 
der Gemeinde Föritztal vom 18.12.2018, in ihrer derzeit gültigen 
Fassung, beschließt der Bau- und Umweltausschuss in seiner 1. 
Sitzung am 05.09.2024 das gemeindliche Einvernehmen zum 
Bauantrag Terrassenüberdachung aus Holz mit PV-Anlage in Fö-
ritztal OT Gefell auf dem Flurstück 27/5 in der Gemarkung Gefell 
zu erteilen.

Datum der Ausfertigung: 06.09.2024
Peter Schuppe
Ausschussvorsitzender

Beschluss Nr. BA/015/01/2024
Sitzungsdatum: 05.09.2024

Bauantrag zum Vorhaben Neubau eines Schleuderbeton-
mastes, H= 50,00 m, mit 2 Plattformen sowie Outdoor-Sys-
temtechnik auf Fundament auf dem Flurstück 735 in der Ge-
markung Neuenbau.
Aufgrund des § 36 Baugesetzbuches (BauGB) in Verbindung 
mit § 19, Abs. 2 Nr. 2 der Geschäftsordnung des Gemeinderates 
der Gemeinde Föritztal vom 18.12.2018, in ihrer derzeit gültigen 
Fassung, beschließt der Bau- und Umweltausschuss in 1. seiner 
Sitzung am 05.09.2024 das gemeindliche Einvernehmen zum 
Bauantrag Neubau eines Schleuderbetonmastes, H= 50,00 m, 
mit 2 Plattformen sowie Outdoor-Systemtechnik auf Fundament 
in Föritztal OT Neuenbau auf dem Flurstück 735 in der Gemar-
kung Neuenbau zu erteilen.

Datum der Ausfertigung: 06.09.2024
Peter Schuppe
Ausschussvorsitzender

Beschluss Nr. BA/016/02/2024
Sitzungsdatum: 07.11.2024

Beschluss über die Bestätigung der Tagesordnung des 
öffentlichen Teils der 2. Sitzung des Bau- und Umweltaus-
schusses des Gemeinderates Föritztal vom 07.11.2024.
Aufgrund des § 26 Abs. 2 Nr. 15 der Thüringer Gemeinde- und 
Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung -ThürKO-) vom 
16. August 1993 (GVBl. Seite 501) in der Fassung der Neube-
kanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. 41), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 2. Juli 2024 (GVBl. S. 234, 238, 270, 271, 277, 
288) bestätigt der Bau- und Umweltausschuss des Gemeindera-
tes Föritztal in seiner 2. Sitzung am 07.11.2024 die vorliegende 
Tagesordnung des öffentlichen Teils

Datum der Ausfertigung: 11.11.2024
Peter Schuppe
Ausschussvorsitzender
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Öffnungszeiten der  
Gemeindeverwaltung Föritztal  
Außenstelle Judenbach
96524 Föritztal, Bellershöhe 1
OT Judenbach
Telefon: 03675 4238 0

Montag geschlossen
Dienstag 08.00 - 12.00 Uhr, 13.00 - 18.00 Uhr
Mittwoch 08.00 - 12.00 Uhr
Donnerstag geschlossen
Freitag 08.00 - 12.00 Uhr

WICHTIGE INFORMATION

an alle Bürger und Bürgerinnen, die der 
Gemeinde Föritztal KEIN SEPA-Lastschriftmandat 

erteilt haben:

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,

für zukünftige Zahlungen an die Gemeinde Föritztal verwen-
den Sie bitte ab sofort nur noch folgende Bankverbindun-
gen:

Sparkasse Sonneberg
IBAN: DE53 8405 4722 0304 1402 10
BIC: HELADEF1SON

VR-Bank Coburg eG
IBAN: DE85 7836 0000 0005 3042 88
BIC: GENODEF1COS

Die alten Bankverbindungen bei der Sparkasse Sonneberg 
mit der

IBAN: DE22 8405 4722 0180 0000 71 und
IBAN: DE06 8405 4722 0170 0005 32

sind ab 01.01.2025 nicht mehr gültig.

Alle bestehenden Daueraufträge, terminierte Überweisun-
gen oder andere Zahlungsmodalitäten, welche an unsere 
alten Kontodaten gerichtet sind, müssen auf die aktuellen 
Bankverbindungen der Gemeinde geändert werden.

Gern können Sie uns auch ein SEPA-Lastschriftmandat er-
teilen.

Freundliche Grüße
Ihre Kassenverwaltung

Neue Grundsteuer Kalenderjahr 2025!
Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,

infolge der Neuberechnung der Grundsteuer ab 01.01.2025 
ändern sich auch Ihre zu zahlenden Beträge.

Warten Sie bitte deshalb die Zusendung des neuen Grund-
steuerbescheides ab.

Falls Sie einen Dauerauftrag bei Ihrer Bank für die Grund-
steuer erteilt haben, denken Sie bitte daran, den Betrag an 
den geänderten Zahlbetrag anzupassen.

Freundliche Grüße
Ihre Steuerabteilung

Sitzung Gemeinderat Föritztal  
Nr. 05/2024 am 10.12.2024
Am Dienstag, 10. Dezember 2024 findet um 17:00 Uhr im 
Kultursaal der Gemeinde Föritztal, Schierschnitzer Straße 9, 
96524 Föritztal OT Neuhaus-Schierschnitz die 05/2024. Sit-
zung des Gemeinderates Föritztal statt.

Tagesordnung:

ÖFFENTLICHER TEIL:

1. Begrüßung durch den Vorsitzenden
2. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
3. Feststellung der Beschlussfähigkeit
4. Beschluss über die Bestätigung der Tagesordnung des 

öffentlichen Teils der Sitzung des Gemeinderates Föritz-
tal vom 10.12.2024

5. Einwohnerfragestunde
6. Beschluss über die Niederschrift des öffentlichen Teils der 

4. Sitzung des Gemeinderates Föritztal vom 05.11.2024
7. Beschluss über die Bestätigung zur Veröffentlichung der 

in der Gemeinderatssitzung am 05.11.2024 gefassten 
nicht öffentlichen Beschlüsse

8. Beschlusskontrolle
9. Beschluss über die Zustimmung zur Berufung des Orts-

wegewartes der Gemeinde Föritztal
10. Vorstellung des Tätigkeitsberichtes der Kontaktbereichs-

beamtin der Gemeinde Föritztal
11. Beschluss über die Aufhebung des Beschlusses 

GR/046/04/2024
12. Beschluss über die Satzung der Gemeinde Föritztal über 

die Festsetzung der Hebesätze für die Realsteuern
13. Vorstellung des Haushaltsplanentwurfs für das Haus-

haltsjahr 2025
14. Beschluss über die Zustimmung zum vorhabenbezoge-

nen Bebauungsplan Sondergebiet Photovoltaik - „Hei-
matenergie Haßlachtal Pressig 1“ und zur parallelen Än-
derung des Flächennutzungsplans des Marktes Pressig

15. Anfragen und Mitteilungen

NICHT ÖFFENTLICHER TEIL:

Föritztal, den 06.11.2024
Gemeinde Föritztal

Alle Bürgerinnen und Bürger sind zum öffentlichen Teil der 
Sitzung recht herzlich eingeladen.

Amtliche und öffentliche  
Bekanntmachungen

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung 
Föritztal
96524 Föritztal, Schierschnitzer Straße 9
OT Neuhaus-Schierschnitz
Telefon: 036764 796 0

Montag 09.00 - 12.00 Uhr
Dienstag 09.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 18.00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 09.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 16.00 Uhr
Freitag 09.00 - 12.00 Uhr
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Thüringer Polizei
Polizeiinspektion Sonneberg

Kontaktbereichsdienst Föritztal

Sprechstunde dienstags
von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Tel. Büro: 036764 804327
Tel. mobil: 0172 6749641

(während der Dienstzeiten)

Oder in dringenden Fällen an die
Polizeiinspektion Sonneberg wenden!

03675 875 0

Schiedsstelle der Gemeinde Föritztal
Jeden ersten Dienstag des Monats, um 17.00 Uhr bis 18.00 

Uhr, in der Gemeindeverwaltung Föritztal,
Schierschnitzer Straße 9, 96524 Föritztal.

Nächster Termin:
Dienstag, den 3. Dezember 2024

Liegenschaftsvermessung

nach dem Thüringer Vermessungs- und 
Geoinformationsgesetz vom 16. Dezember 2008 
(GVBl. S. 574) in der jeweils geltenden Fassung

Ankündigung des Anhörungstermins

Gemeinde: Föritztal
Gemarkung: Heubisch
Flur(en): 0 Flurstück(e): 342, 343, 345/2, 347, 348, 388, 

392/2, 418/2, 419/4, 419/6, 444, 1469/8
Lagebezeichnung:Fluräcker/ Heubischer Mässlein/ Linderwegä-

cker/ Kleinodsäcker
Antragsteller: Stadtverwaltung Sonneberg

Sehr geehrte Damen und Herren,

vom 28.10.-04.11.2024 wurde auf den oben genannten Flurstü-
cken eine Liegenschaftsvermessung durchgeführt. Es wurden 
Grenzpunkte wiederhergestellt.

Das Ergebnis der Liegenschaftsvermessung wird in einer Grenz-
niederschrift beurkundet. Zuvor haben Sie die Möglichkeit, sich 
zum Ergebnis der Liegenschaftsvermessung zu äußern.

Der dazu vorgesehene Anhörungstermin findet am 16.12.2024 
um 10:00 Uhr statt. Treffpunkt ist Vermessungsbüro ÖbVI Marcel 
Pabst, Max-Planck-Straße 31, 96515 Sonneberg.

Es ist Ihnen freigestellt, den Termin wahrzunehmen. Sie kön-
nen sich auch durch eine bevollmächtigte Person vertreten 
lassen. Kosten, die Ihnen durch die Wahrnehmung des Termins 
entstehen, können leider nicht erstattet werden. Wir bitten Sie 
oder Ihren Vertreter, beim Termin den Personalausweis vor-
zulegen.

Das Ergebnis der Liegenschaftsvermessung wird Ihnen unab-
hängig von Ihrer Teilnahme am Anhörungstermin durch öffentli-
che Bekanntmachung im Amtsblatt mitgeteilt.

Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur
Marcel Pabst, Dipl.-Ing.

ÄNDERUNG DER ÖFFNUNGSZEITEN  
AM 26.11.2024
Aufgrund einer Personalversammlung werden die Gemein-
deverwaltung Föritztal sowie die Außenstelle Judenbach am 
26. November 2024 bereits ab 17.00 Uhr schließen.

Wir bitten um Beachtung!

Telefonische Erreichbarkeit der Revierförster
Revierförster Neuenbau: Christopher Aulinger,
Telefon: 0172 / 3480394

Revierförster Neuhaus-Schierschnitz: Hannes Sonanini,
Telefon: 0175 / 7219236

Revierförster Judenbach:
Vertretung für den Privatwald:
Revierförster Hannes Sonanini
Vertretung für den Staatswald:
Revierförster Christopher Aulinger

Hinweis des Revierförsters Sonanini: Die Sprechstunde im 
Rathaus Neuhaus-Schierschnitz findet ab Mitte Juli nicht mehr 
statt. Telefonisch ist der Revierförster über die o.g. Nummer er-
reichbar.

Öffnungszeiten des Wertstoffhofes 
Judenbach

November bis März

jeden 1. Samstag im Monat: 13.00 Uhr bis 14.00 Uhr

Die Annahme von Elektronikschrott und Kleinmengen an 
Schrott ist zu den Öffnungszeiten ebenfalls möglich.

Öffnungszeiten des Wertstoffhofes  
in Neuhaus-Schierschnitz

in den Monaten Dezember 2024 bis März 2025

Die Annahme von Elektronikschrott und Kleinmengen an 
Schrott, Kunststoffverpackungen in nicht haushaltsüblichen 
Größen, Flaschen und Gläser sowie Papier sind

Dienstag, den 03. Dezember 2024
Dienstag, den 07. Januar 2025
Dienstag, den 04. Februar 2025
Dienstag, den 04. März 2025

in der Zeit von 14.00 bis 16.00 Uhr möglich.

ACHTUNG! Keine Annahme von Grünschnitt und Gehölzen o.ä.!

Öffnungszeiten der Kompostieranlage 
Am Rohof
Heubisch
Kompostieranlage Am Rohof

Oktober bis März

Mittwoch 8.00 - 16.00 Uhr
Samstag 8.00 - 14.00 Uhr
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Vereine & Verbände

SV Isolator punktet mit lokaler 
Wirtschaftskraft:

Unternehmen werben um Fachkräfte auf dem 
Fußballplatz

Neuhaus-Schierschnitz, 28. Oktober 2024 - Ungewöhnliche 
Gäste beim SV Isolator: Am vergangenen Sonntag drehte sich 
auf dem Sportplatz nicht alles nur um Tore und Punkte. Der Ver-
ein nutzte den Heimspieltag, um gemeinsam mit zwei lokalen 
Unternehmen die Weichen für die Zukunft zu stellen. Steffen 
Breitung, Vorsitzender des SV Isolator, konnte Roberto Kämpf, 
Geschäftsführer von WVN - Werkzeug und Vorrichtungsbau 
Neuhaus-Schierschnitz, und Jakob Schindhelm von der Land-
fleischerei begrüßen.
Im Mittelpunkt des Treffens stand die aktuelle Herausforderung 
der Fachkräftegewinnung. Viele Unternehmen, gerade im ländli-
chen Raum, suchen händeringend nach qualifizierten Mitarbei-
tern. Der SV Isolator bot den Unternehmern die ideale Plattform, 
um mit potenziellen Kandidaten ins Gespräch zu kommen und 
die vielfältigen Berufsmöglichkeiten in der Region aufzuzeigen.
WVN, spezialisiert auf Werkzeug- und Vorrichtungsbau, infor-
mierte über offene Stellen für Werkzeugmechaniker und Indust-
riemechaniker. „Wir bieten interessante Aufgaben in einem mo-
dernen Unternehmen mit Zukunftsperspektive“, betonte Roberto 
Kämpf. Auch Jakob Schindhelm warb für seinen Handwerksbe-
trieb: Die Landfleischerei sucht Verkäufer und Fleischer, die mit 
Leidenschaft und Engagement zum Erfolg des Unternehmens 
beitragen wollen.
„Der SV Isolator ist tief in der Gemeinde verwurzelt und bietet 
mehr als nur Sport“, erklärte Steffen Breitung. „Wir verstehen uns 
als sozialer Treffpunkt und fördern den Austausch zwischen den 
Generationen und verschiedenen Berufsgruppen.“ Die Koopera-
tion mit den lokalen Unternehmen sei ein wichtiger Schritt, um 
junge Menschen in der Region zu halten und ihnen attraktive 
Perspektiven aufzuzeigen.
Als Dankeschön für die Unterstützung überreichten die beiden 
Unternehmer dem Verein neue Poloshirts für die erste und zwei-
te Herrenmannschaft. Die Spieler präsentierten die Shirts mit 
Stolz und freuen sich auf die kommenden Spiele in neuem Outfit.
Die gelungene Veranstaltung zeigt, wie Sportvereine und Un-
ternehmen gemeinsam gesellschaftliche Verantwortung über-
nehmen und einen wichtigen Beitrag zur Zukunftsfähigkeit der 
Region leisten können.

https://wvn-gmbh.de/jobs/
https://landfleischerei.com/

Neuhäuser 
Familienweihnacht 

Samstag, 14.12.24
am Kultursaal ab 15 Uhr

Interesse an einem 
Marktstand bei der 
Neuhäuser
Familienweihnacht?
Dann melde dich gerne bei 
uns: 
kulturverein.foeritztal@
t-online.de

(sämtliche Details zum Aufbau etc. (sämtliche Det
auf Anfrage) 

Öffentlicher Teil der Gemeinde Föritztal

Wir gratulieren

Wir sind neu hier:
Herzlichen Glückwunsch zur Geburt 
von

Yuna Rosé Riedel 01.10.2024 Neuhaus-Schierschnitz
Henri Heise 07.10.2024 Lindenberg
Marco Langner 07.11.2024 Weidhausen

Den neuen Erdenbürgern wünschen wir viel Glück und  
Gesundheit, den Eltern viel Kraft und Freude!

Kulturkalender der Gemeinde Föritztal

November

23.11.2024 Gemeinde Föritztal - Benefizkonzert mit dem 
Polizeimusikkorps Erfurt zugunsten des Volks-
bundes Kriegsgräberfürsorge Thüringen im 
Kultursaal „100“

29.11.2024 TSV Neuenbau - Jahreshauptversammlung
30.11.2024 FWV Jagdshof - Aufstellen Weihnachtsbaum
30.11.2024 Stiftung Judenbach - Weihnachtsmarkt an und 

in der Stiftung Judenbach

Dezember

01.12.2024 FWV Rotheul - Weihnachtsmarkt
07.12.2024 Burgverein - Burgweihnacht
07.12.2024 SV Mupperg - Vereinsweihnachtsfeier  

im „Roten Ochsen“
08.12.2024 Frauenchor Judenbach - Weihnachtskonzert 

der Judenbacher Chöre in der St. Nikolaus  
Kirche Judenbach

08.12.2024 Sonneberger Singezentrum - Weihnachtskon-
zert im Kultursaal Neuhaus „Weihnachten  
in Familie“

13.12.2024 Frauenchor Judenbach - Weihnachtsfeier
13.12.2024 Kita „Marker Wiesenwichtel“ - Lichterfest  

in der Kita
14.12.2024 FWV Gefell - 2. Dorfweihnacht
14.-15.12.2024 Kulturverein Föritztal - Weihnachtsmarkt 

Neuhaus
15.12.2024 Förderverein d. TSV Neuenbau - Dorfweih-

nacht im Kultursaal Neuenbau
28.-29.12.2024 RGZV Lindenberg+KTZV Neuhaus-Schier-

schnitz - Unterlandschau in der Turnhalle 
Mupperg

30.12.2024 Sportlerheim Mupperg - Blutspende DRK-
Team

31.12.2024 TV „Schumlach“ - Silvesterparty in der Schule 
Lindenberg
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Klar, dass auch für‘s Essen gesorgt war. Der Kulturverein hatte 
leckere Snacks und Drinks am Start und ein paar Eltern haben 
‚nen krassen Kuchen- und Süßigkeiten-Tisch aufgebaut. Zum 
Schluss gab‘s für alle kleinen Geister noch ‚ne fette Überra-
schungstüte, da haben die Augen geleuchtet!

Nach der Party war aber noch lange nicht Schluss! Viele, die 
noch Bock auf Gruseln hatten, sind mit ihren Kürbislaternen von 
Haus zu Haus gezogen und haben „Süßes, sonst gibt‘s Saures!“ 
gebrüllt. Voll cool!

Der Kulturverein und die Wiesenwichtel waren total happy mit 
der Party. „Es war der Hammer!“, meinte einer vom Kulturverein. 
„Wir sind echt geflasht, wie gut die Party angekommen ist und 
freuen uns schon auf die nächsten!“ Auch die Kids waren voll be-
geistert: „Die Party war mega geil!“, meinte so ein kleiner Vampir. 
„Nächstes Jahr bin ich wieder dabei!“

„EUROPA“ zu Gast auf der Lindenberger 
Kerwa
Vom 18.10. bis 21.10.2024 feierten die Lindenberger ihre weit 
über die Kreisgrenzen hinaus bekannte Plakerwa. Es musste 
wieder viel organisiert, geplant und gewerkelt werden. Doch mit 
unserer „El Presidente“ (Heike Thieg) konnte es nur wie immer 
eine sensationelle Kerwa werden. Denn auch unser zweiter Prä-
sident „Mogga“ (Marko Thieg) zeigte wie immer vollen Einsatz, 
egal beim Werkeln oder beim Einstudieren der Trachtentänze. 
Natürlich waren auch die Mitglieder des Vereins gefordert. Vie-
les musste eingekauft, gebastelt, genäht, aufgestellt und geprobt 
werden, denn unsere Messlatte lag wie immer sehr hoch.

Unsere kleinen Trachtler
Am Freitag wurde die Kirchweih mit dem Fackelumzug, dem Fle-
ckessen und der Disco mit DJ Setter gestartet. Samstag gab es 
die traditionellen Standela mit den Schumlachern und der Pla-
gesellschaft. Mit befreundeten Plavereinen wurden dann Wett-
kämpfe ausgetragen bevor „Echt Stark“ dem Festzelt so richtig 
einheizte. Der Sonntag Nachmittag gehörte wie immer dem Auf-
tritt der kleinen und großen Trachtler und anschließend folgte ein 
spektakuläres Bühnenprogramm.

Die großen Trachtler
Da wir Schumlacher jedes Jahr zur Europeade fahren oder flie-
gen und wir so in ganz Europa unterwegs sind, haben wir Eu-
ropa zu uns auf die Kerwa eingeladen. Die Gäste kamen aus 
Deutschland, Schweden, Finnland, Polen, Portugal, Belgien und 
Italien. Am Abend wurde dann die Kerwa zu Grabe getragen.  
Unsere langjährige Pfarrerin Elke Brückner übergab ihr Amt an 
den neuen Pfarrer „Tuba“ (Sandro Liebermann), welcher schon 
am Nachmittag durchs Programm führte.

Boah, war die Halloween-Party  
in Neuhaus-Schierschnitz krass!
Neuhaus-Schierschnitz, 31. Oktober 2024:
Alter Schwede, gestern Abend ging‘s im Kultursaal in Neuhaus-
Schierschnitz so richtig ab!

Der Kulturverein und die Kita „Marker Wiesenwichtel“ hatten zu 
‚ner mega Halloween-Party eingeladen und der Saal war sowas 
von voll, unglaublich!

Schon beim Reinkommen war klar: Hier haben sich alle voll rein-
gehängt! Überall gruselige Deko, Spinnweben, flackernde Ker-
zen und krasse Musik - die perfekte Halloween-Stimmung halt. 
Und die Leute? Die sahen ja mal mega aus! Von abgefahrenen 
Kostümen bis hin zu krass geschminkten Gesichtern war alles 
am Start. Kleine Geister schwebten neben Zombies rum, Hexen 
düsten auf ihren Besen durch die Gegend und Vampire suchten 
nach Opfern. Voll krass!

DJ „Happy Day“ hat mit ‚ner Mischung aus gruseligen Hits und 
Partyknallern dafür gesorgt, dass die Tanzfläche die ganze Zeit 
voll war. Aber es wurde nicht nur getanzt: Die Wiesenwichtel hat-
ten sich coole Spiele ausgedacht. Alleine beim Mumienwickeln 
konnten die kleinen Monster zeigen, was sie draufhaben und bei 
den Tanzeinlagen mit Mutti und Vati volle Kanne abräumen.
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Ein Beispiel der Bühnenshow: Michael Müller und seine Fleische-
rei-Fachverkäuferinnen
Der Montag dann, gehörte den Kartlern und den vielen Gästen 
die wir zum Mittagstisch begrüßen durften. Da alle Teller restlos 
leer zurückkamen, können wir davon ausgehen, es hat wohl allen 
gut geschmeckt.

So können wir rückblickend sagen, unsere Kerwa war wieder ein 
großer Erfolg.

VIELEN DANK an die zahlreichen Besucher, an alle Trachtler, 
an die Bierwagenbesatzung, an die Bratwurst- und Steak-
fraktion, allen Helfern in der Küche, an die Barmädels, an alle 
Kuchenbäcker- und Verkäufer und Bedienungen, an unsere 
Näherinnen Marlene und Rita und an alle, die uns wie immer 
kräftig unterstützt haben.

Wir laden auch herzlich ein zum Adventsblasen an den vier 
Adventsonntagen!

Kulturverein Neuhaus-Schierschnitz gewinnt 
1.111 Euro beim likra-Gewinnspiel
Neuhaus-Schierschnitz, 07. November 2024 - Große Freude 
beim Kulturverein Neuhaus-Schierschnitz! Der Verein hat im Ok-
tober beim Gewinnspiel anlässlich des 111-jährigen Jubiläums 
der Licht- und Kraftwerke Sonneberg GmbH (likra) teilgenommen 
und den Preis in Höhe von 1.111 Euro gewonnen.
Am Mittwoch, den 06. November 2024, nahmen die Vorsitzen-
de des Kulturvereins, Sina Kotschenreuther, und der stellvertre-
tende Vorsitzende, Steffen Breitung, den Gewinn von likra-Ge-
schäftsführer Michael Bindzettel entgegen.
„Wir freuen uns riesig über diesen Gewinn!“, so Sina Kotschen-
reuther. „Das Geld können wir gut gebrauchen, um unsere kultu-
rellen Angebote für die Bürgerinnen und Bürger von Neuhaus-
Schierschnitz weiter auszubauen.“
Die likra hatte anlässlich ihres Jubiläums beschlossen, auf eine 
große Feier zu verzichten und stattdessen gemeinnützige Verei-
ne in der Region zu unterstützen. „Statt Champagner, Kaviar und 
den Rolling Stones gibt es lieber 12 mal 1.111 Euro für Vereine 
im Landkreis Sonneberg“, so die likra in ihrer Ausschreibung zum 
Gewinnspiel.
Der Kulturverein Neuhaus-Schierschnitz bedankt sich herzlich 
bei der likra für diese großzügige Unterstützung!

Text: Steffen Breitung
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Stiftung Judenbach

Neues aus der Stiftung Judenbach
Der nächste offene Maltreff findet am 8. Dezember - wie immer 
im grünen Klassenzimmer - statt. Die Teilnahme ist kostenlos; 
Zeichenmaterial und Unterlage sind mitzubringen.

Folgen Sie uns auf Facebook, schauen Sie in die Presse oder 
auf unsere Website www.stiftung-judenbach.de
Die Stiftung Judenbach als multifunktionales Haus gestaltet und 
organisiert auch Ihr Event - ob Workshop, Ausstellung, Kurse, 
Kindergeburtstag, Firmen- oder Familienfeier - wir haben Räume 
für viele Möglichkeiten und setzen Ihre Ideen und Wünsche ger-
ne um. Sprechen Sie uns an:
per Telefon unter 03675/4268620 oder schreiben
Sie uns eine Mail an: info@stiftung-judenbach.de

VfR Jagdshof Kinderfußball Hallenzeiten
Liebe Eltern und Kinder,

wir freuen uns, euch unsere Hallenzeiten für den Kinderfußball 
des VfR 1931 Jagdshof e.V. bekanntgeben zu können. Alle Kin-
der, die Lust auf Fußball haben, sind herzlich willkommen - un-
abhängig von ihrer bisherigen Erfahrung!
Jeden Montag trainieren unsere Jahrgänge 2017, 2016 & 2015, 
von 16.00 Uhr bis 17:30 Uhr in der Turnhalle in Judenbach. Frei-
tags trainieren die Bambini‘s & G-ler der Jahrgänge 2018 bis 
2021 von 16:00 Uhr bis 17:30 Uhr.

Bei Interesse könnt ihr gerne jederzeit vorbeikommen!
Wir freuen uns auf zahlreiche fußballbegeisterte Kinder, die 
Spaß am Spiel und der Bewegung haben.

Mit sportlichen Grüßen,
Charlotte Noll

VfR Jagdshof Mädelskalender 2025

Endlich ist es so weit, unser Kalender für 2025 geht in den Druck. 
Ihr dürft Euch gerne wieder unsere Po‘s in die Küche, Garage 
oder ins Gästeklo hängen oder jemand anderen zu Weihnachten 
eine Freude machen. Er ist bei allen Mädels für 12 € erhältlich. 
Vorbestellungen sind erwünscht unter 0160/90897925, über un-
seren Facebook Account oder über Insta.

Eure Mädels vom VfR Jagdshof
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Du hast uns mit deiner Geduld, deinem Verständnis und deiner 
Liebe stets ein Gefühl von Geborgenheit gegeben.
Wir danken dir von Herzen für all die schönen Erinnerungen und 
wertvollen Lektionen, die du uns mit auf den Weg gegeben hast.
Genieße nun die Zeit mit deinen Liebsten und all den Dingen, die 
dir Freude bereiten.

Gleichzeitig möchten wir unsere neue Erzieherin, Simone Sauer, 
herzlich willkommen heißen! Wir wünschen ihr einen tollen Start 
und freuen uns auf die gemeinsame Zeit.

Im Namen aller Kinder und
Eltern des Schnatterschnabels, der Elternbeirat

Kita „Zum kleinen Glück“Kita „Zum kleinen Glück“
Erntedank mit frechem FrüchtchenErntedank mit frechem Früchtchen

Judenbach - Eine ganze Woche lang haben die Kinder aus der 
Diakonie-Kindertagesstätte „Zum kleinen Glück“ in Judenbach 
Erntedank gefeiert. Im Mittelpunkt stand dieses Jahr der Kürbis.
Los ging es mit den selbst zusammengestellten und mitgebrach-
ten Erntekörbchen der Kinder. Schon im Vorfeld überlegten sie 
gemeinsam mit ihren Erzieherinnen und auch daheim, welche 
Früchte sie präsentieren wollten. Im Kindergarten stellte jedes 
Kind sein Körbchen samt Inhalt vor, und anschließend probierten 
sie einige Früchte. Auf diese Weise erweiterte mancher seinen 
Obst- und Gemüsegenuss.

Kindergärten der Gemeinde Föritztal

Kita  Kita  
„Schnatterschnabel“„Schnatterschnabel“

„Liebe Gabi,

nach vielen gemeinsamen Jahren, an denen wir gelacht, gespielt 
und gelernt haben, ist es nun an der Zeit, „Tschüss“ zu sagen, 
denn du trittst in deinen wohlverdienten Ruhestand ein.

Ein Zitat von Friedrich Fröbel, dem Begründer des Kindergar-
tens, passt perfekt zu dir: „Die Erziehung ist die Kunst, die Kinder 
zu lieben.“
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Glückskinder sagen DankeGlückskinder sagen Danke

Über ein Dankeschön der Kinder aus der Diakonie-Kindertages-
stätte „Zum kleinen Glück“ in Judenbach:
Heute möchten wir uns einmal für alle Spenden und Hilfen in 
diesem Jahr bedanken, denn vieles wäre ohne tatkräftige und 
finanzielle Unterstützung nicht möglich gewesen. Für Geldzu-
wendungen in Höhe von insgesamt 700 Euro bedanken wir uns 
bei unserer Patenzahnärztin Andrea John in Sonneberg, bei den 
Vereinsmitgliedern von „Kleintettau zeigt Herz“ und beim Dorfla-
den Judenbach. Für eine neue Holzbrücke im Wert von fast 400 
Euro für unseren Spielplatz danken wir dem „Service rund ums 
Haus Michael Döring“.

Neben den Finanzspritzen waren auch viele fleißige Helfer tat-
kräftig am Werk, darunter Jakob Becker-Polstermöbel aus Son-
neberg, die uns beim Umzug unserer Kita geholfen haben und 
einen Lastwagen für den Transport der Möbel bereitgestellt ha-
ben. Hierfür ein herzliches Dankeschön.
Viele Unternehmungen, Ausflüge und Anschaffungen sind ohne 
Spenden nicht machbar. Deshalb sagen wir ein riesiges Danke-
schön an alle unsere Unterstützer!

Leiterin Elke Döring im Namen aller Kinder und des gesam-
ten Teams der Diakonie-Kindertagesstätte „Zum kleinen 
Glück“ in Judenbach.

Gruselige GlückskinderGruselige Glückskinder

Judenbach - „Süßes oder Saures“ hieß es jüngst in der Diakonie-
Kindertagesstätte „Zum kleinen Glück“ in Judenbach. Gruselige 
Gestalten gingen umher, und geschnitzte Kürbisse samt Geis-
tern und Spinnweben empfingen die Besucher schon im Ein-
gangsbereich des Kindergartens. Da haben sich nicht nur die 
Kinder, sondern auch einige Eltern gehörig erschreckt. Nichts 
Geringeres als Halloween stand auch in Judenbach vor der Tür, 
als die Kinder mit passenden Kostümen und dem Ruf „Süßes 
oder Saures!“ in den Kindergarten stürmten.

Tags darauf ging es mit dem Hauptdarsteller des diesjährigen 
Erntedanks weiter. „Vom Kern zum Kürbis“ lautete das Motto, und 
so lernten sie viel Wissenswertes rund um das abwechslungsrei-
che und vor allem vielfältige Früchtchen, bei dem man sich nicht 
einig ist, ob es nun zum Obst oder zum Gemüse gehört.
Eifrig zur Tat schritten sie am nächsten Tag und banden sich be-
herzt ihre Kochschürzen um, denn aus den bereits großen Früch-
ten kochten sie eine Suppe und buken einen Kuchen - selbst-
verständlich unter fachmännischer Anleitung und Aufsicht ihrer 
Erzieherinnen. Mittagessen und Vesper waren gesichert, und die 
Glückskinder ließen sich ihre lukullischen Leckereien ordentlich 
schmecken. Am Ende ihrer Erntedankwoche griffen sie beherzt 
zu den verschiedenen Kürbiskernen, denn so ein Kürbis kommt 
gern vielfältig daher, und bastelten allerlei schöne Dinge rund 
um die große und manchmal auch kleinere Frucht. Ergänzt ha-
ben sie ihre Kürbis-Kunst mit Nüssen, Maiskörnern, schwarzen 
und weißen Bohnen, Kirchererbsen, Mandeln und vielem mehr, 
bis am Ende ein farbenfroher Kürbis passend zu Halloween ent-
stand.

Ein großes Dankeschön geht an alle Eltern für die liebevoll be-
reitgestellten Erntekörbchen. „Es hat wieder einmal sehr viel 
Spaß mit den Kindern gemacht“, sagt Kita-Leiterin Elke Döring 
im Namen aller Glückskinder und des gesamten Kita-Teams.
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Kita Kita 
„Haus der kleinen Zwerge“„Haus der kleinen Zwerge“

Ein Nachmittag für Oma und OpaEin Nachmittag für Oma und Opa

Am 18.10.2024 luden die Löwenzahn- und 
Gänseblümchenkinder aus dem AWO-Kin-
dergarten „Haus der kleinen Zwerge“ ihre 
Omas und Opas in den Saal zum Roten Ochsen ein, um ihnen 
mit einem kleinen Programm zu sagen: „Danke, dass es euch 
gibt! Und ihr immer für uns da seid!“

Stolz betraten die kleinen Zwerge den Saal, welcher restlos ge-
füllt war, und stellten sich auf der Bühne bereit, um den Groß-
eltern mit Liedern, Gedichten, Tänzen und Fingerspielen den 
Nachmittag zu versüßen.
Anschließend gab es für alle Kaffee und leckere Kuchen und Tor-
ten, welche fleißig von den Eltern gebacken wurden.

Es war mal wieder ein rundum gelungener Nachmittag, welcher 
den Omas und Opas sicher noch lange in guter Erinnerung blei-
ben wird.

Vom Gespenst übers Skelett und Zombies bis hin zum Zauberer 
oder zur Hexe waren so ziemlich alle Gruselgestalten vertreten - 
begleitet von der passenden Schauermusik. Doch vor der Party 
ging es erst einmal zu einem ordentlichen Monster-Frühstück, 
denn Gruseln macht hungrig.

Derart gestärkt, waren die großen und kleinen Geister nicht mehr 
zu halten, und sie feierten, was das Zeug hielt.

Wettspiele und viel Tanz gehörten ebenfalls zur fröhlichen Party 
wie auch einiges Süßes, denn auf das Saure verzichteten alle 
gern an diesem Tag.
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Anschließend gab es natürlich wieder eine Besichtigung und 
Fahrt im Feuerwehrauto, Wettspiele, eine Blätterschlacht und ein 
leckeres Mittagessen vom Feuerwehrmichel im Feuerwehrhaus.

Danke für den schönen Vormittag!

Halloweenparty am 30.10.2024Halloweenparty am 30.10.2024

Das Halloween bei uns immer beliebter wird, merkt man auch bei 
den Kindern aus dem „Haus der kleinen Zwerge“.

Immer prächtiger und aufwändiger werden die Kostüme der Kin-
der von Jahr zu Jahr.
Und so ließ es sich keiner der Zwerge nehmen, stolz sein Kos-
tüm, auf dem Grusellaufsteg, zu präsentieren.

Das Frühstück, mit Mumienwürstchen, Kürbis-Pizzabrötchen, 
Wackelpuddingspritzen, Fledermauswindbeutel und Fratzenge-
müse ließen sich alle Hexen, Teufel und Gespenster sichtlich 

Brandschutzübung mit der Freiwilligen Feuerwehr Brandschutzübung mit der Freiwilligen Feuerwehr 
MuppergMupperg

Am 25.10.2024 war es mal wieder soweit. Die jährliche Brand-
schutzübung mit den Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr 
Mupperg wurde im Kindergarten durchgeführt.
Die Feuerwehrmänner Micheal Oberender und Philip Heinike 
erzählten den Kindern viel wissenswertes über die Arbeit der 
Feuerwehr und brachten den Kindern das richtige Verhalten bei 
einem Brand nahe.
Die Kinder durften beweisen, dass sie bereits viel bei den vergan-
genen Übungen gelernt und sich auch gemerkt haben. Die Not-
rufnummer 112 war noch allen bekannt. Denn mit dem Spruch: 
„112, Hilfe kommt herbei!“, bleibt diese leicht im Gedächtnis. Und 
auch das Aussehen der Feuerwehrmänner in kompletter Schutz-
kleidung und Ausrüstung jagt den Kindern aus der Löwenzahn-
gruppe keine Angst mehr ein.

Denn ein jeder weiß, dass die Feuerwehrleute im Notfall helfen!

Auch wie im Brandfall das Gebäude verlassen werden muss, 
wurde wiederaufgefrischt und geübt.

So kennen sich die großen und auch die kleinen Zwerge nun 
bestens aus:

1. Ruhe bewahren!
2. Gebäude kriechend über den Fluchtweg verlassen ohne 

etwas mitzunehmen!
3. Sich zum Sammelplatz begeben!
4. Notruf 112!
5. Am Telefon warten, bis die Leitstelle keine Fragen mehr 

hat (5 „W“-Fragen)!
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Die Eltern bereiteten für die Gruppen ganz tolle und vor allem 
schaurig- leckere Buffets vor, die Gruppenräume waren gruuuu-
uuuuuuuselig geschmückt und alle hatten ihren Spaß. Selbst bei 
den Kleinen herrschte ein wenig Halloween-Stimmung.
Hier noch einmal einen großen Dank an alle Eltern!

Die Erzieherinnen und Kinder der „Wurzelzwerge“

Kita „Pfiffikus“Kita „Pfiffikus“
DRK macht aus Pfiffikussen „Rettungszwerge“DRK macht aus Pfiffikussen „Rettungszwerge“

Für unsere Vorschulkinder gab es am 24.10.2024 wieder einen 
aufregenden Vormittag. Thomas Gräbert vom DRK Sonneberg 
lehrte Ihnen Grundlegendes in der Ersten Hilfe.

Sie durften sich unter anderem gegenseitig verschiedene Ver-
bände anlegen, sich in die stabile Seitenlage legen, lernten, wel-
che Schritte man im Notfall durchführen sollte.

schmecken. Ein Dankeschön an die Eltern, welche sich damit 
wieder sehr viel Mühe gegeben und Ideenreichtum bewiesen 
haben.
Danach gab es für alle eine Halloweendisco mit schaurig schö-
nen Gespensterliedern, Kreisspielen und Totenkopfzielwurf.

Die Dekoration für die Halloweenfeier bastelten die Kinder be-
reits eine Woche vorher. Ein großer Kürbis wurde ausgehöhlt, 
Monsterschleim wurde hergestellt und die Gruppenräume und 
auch der Flurbereich schaurig geschmückt.

Kita Kita 
„Wurzelzwerge“„Wurzelzwerge“
Halloween bei den WurzelzwergenHalloween bei den Wurzelzwergen

„Hu-Ha-Halloween. Süßes, sonst gibt´s Saures. Hu-Ha-Hallo-
ween. Versteck dich wenn du schlau bist. Geister ziehen durch 
die Nacht, machen einen Riesenkrach. Monster, Hexen und 
Vampir lauern hinter jeder Tür!“
Ja, auch hinter den Türen des DRK-Kindergartens „Wurzelzwer-
ge“ in Neuhaus-Schierschnitz.
Hier wurde am 30. Oktober ausgiebig Halloween gefeiert.



AMTSBLATT der Gemeinde Föritztal | Nr. 15/2024 - 24 -

Es gab Obstsalate, Kuchen und Gemüsesuppen - alles von den 
Kindern mit Hilfe der Erzieherinnen selbst zubereitet.

Ein herzliches Dankeschön an die Eltern!

Ich geh mit meiner Laterne, und meine Laterne mit Ich geh mit meiner Laterne, und meine Laterne mit 
mir….mir….

Am Donnerstag, dem 07.11.2024 fand unser traditioneller Lam-
pionumzug statt. Startpunkt war wie immer die Feuerwehrwache 
in Föritz, von wo aus wir Richtung Kindergarten mit kurzem Ab-
stecher durch die Siedlung liefen.

Allen voran die Blaskapelle aus Neuhaus- Schierschnitz, die für 
die musikalische Untermalung sorgte.

Im Kindergarten angekommen sangen die Kinder mit ihren Er-
zieherinnen das Lied „Ich geh mit meiner Laterne“ und anschlie-
ßend gab es eine zünftige Stärkung für Groß und Klein - Leber-
käsesemmeln von der Landfleischerei und Glühwein.

Auch die selbst geba-
ckenen Martinsgänse 
aus Plätzchenteig fan-
den großen Anklang.

An dieser Stelle ein 
herzliches Danke-
schön an die Freiwil-
lige Feuerwehr Föritz, 
die Blaskapelle Neu-
haus-Schierschnitz 
und Eileen Patschka 
von der PI Sonneberg, 
die mit Ihren Kollegen 
für die Sicherung der 
Straßenführung ver-
antwortlich war.

Zum Abschluss konnten die frisch ausgebildeten Rettungszwer-
ge noch das Auto des ärztlichen Bereitschaftsdienstes und des-
sen Ausstattung genau unter die Lupe nehmen. Vielen Dank an 
Herrn Gräbert und an das DRK Sonneberg!

Erntefest bei den PfiffikussenErntefest bei den Pfiffikussen

Auch dieses Jahr gab es wieder reich gefüllte, liebevoll gestalte-
te Erntekörbchen, deren leckerer Inhalt gekostet und verarbeitet 
wurde.
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Veranstaltungen

Lokalschau  
Geflügel und Kaninchen   

           am Freitag, 22.11.2024 
ab 17 Uhr, Eröffnung 18 Uhr  
und Samstag,23.11.2024 

           von 09.00 bis 13.00 Uhr  
  im Vereinsheim des KTZV Rottmar                   

 
   Zur Schau stehen Hühner, Zwerghühner 

Tauben und Kaninchen verschiedener Rassen 
und Farbenschläge  

Für das leibliche Wohl  
ist bestens gesorgt 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Es lädt ein der Geflügelzucht.- und 
 Kaninchenzuchtverein  

Rottmar e.V. 
Oberlinder Straße 2  

96524 Föritztal  
 
 

 

Kita  Kita  
„Marker Wiesenwichtel“„Marker Wiesenwichtel“

… Lichterkinder auf dieser Erde leuchten wie Ster-
ne am Himmelszelt, sowie Sankt Martin schenken 
Sie Freude in alle Herzen auf dieser Welt…

Die großen und kleinen Wiesenwichtel haben auch dieses Jahr 
wieder ein schaurig schönes Halloween im Kultursaal gefeiert. 
Mit vielen Leckereien, toller Unterhaltung und gruseligen Kostü-
men haben wir gemeinsam mit allen Gruselfreunden einen tollen 
Nachmittag verbracht.

Der Herbst hat bei uns Wiesenwichteln viele Abenteuer mitge-
bracht.

Gemeinsam haben wir mit wunderschön gefüllten Körbchen Ern-
tedank gefeiert, Halloweenkürbisse geschnitzt, und Apfelmus 
und Kürbissuppe aus dem vielen Obst und Gemüse hergestellt.

Mit den großen Wiesenwichteln haben wir den Herbstwald  
erkundet und gemeinsam haben wir uns auf die kuschelige Lich-
terzeit mit unseren Lieblingsliedern eingestellt.
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ROTHEULER 
WEIHNACHTSMARKTWEIHNACHTSMARKT

01.12.2024 
Ab 14:00 UhrAb 14:00 Uhr

Der Feuerwehrverein Rotheul 
lädt recht herzlich ein! 

Auf nach Rotheul am 1. Advent! 
Wir freuen uns auf Euch!

lädt recht herzlich ein! 
Auf nach Rotheul am 1. Advent! 

Wir freuen uns auf Euch!

IM ANGEBOT: 
Kaffee und Kuchen 

Bratwürste 
Detsch 

Soljanka 
Glühwein  

Heißer Lumumba u.v.m 
***** 

Händler mit weihnachtlichen 
Waren erwarten Euch!

ROTHEULER 
WEIHNACHTSMARKTWEIHNACHTSMARKT

„Eine musikalische Reise“

mit dem Polizeiorchester Thüringen

Nachdem der Volksbund Thüringen zuletzt im August 2019 
mit diesem Orchester zu Gast in Judenbach war, werden wir 
nun am

Samstag, 23. November 2024 um 15.00 Uhr
ein Benefizkonzert im „Kultursaal 100“ in Judenbach

veranstalten.

Es erwartet Sie ein buntes Musikprogramm von Musical über 
Filmmusik bis Thüringer Folklore, dargeboten von den 30 
Vollblutmusikern der Thüringer Polizei aus Erfurt. In der Mu-
sikpause und vor der Veranstaltung werden die Gäste auch 
kulinarisch versorgt.

Eintrittskarten für zehn Euro gibt es an der Abendkasse ab 
14.00 Uhr und im Vorverkauf in der Gemeinde Föritztal (Tel. 
036764/796-20) und in der Außenstelle Judenbach (Tel. 
03675/4238-13).

Plätze können vorab auch beim Volksbund Deutsche Kriegs-
gräberfürsorge - Landesverband Thüringen - reserviert wer-
den. Das ist möglich per Telefon (0361) 644 21 75 oder per 
E-Mail an thueringen@volksbund.de

Wir laden alle Bürgerinnen und Bürger
herzlich zu diesem Konzert ein.

Mit dem Erlös aus diesem Benefizkonzert wollen wir auch 
unsere friedenspädagogischen Projekte mit Schülerinnen 
und Schülern in Thüringen und freiwillige Pflegeeinsätze auf 
Kriegsgräberstätten in Thüringen kofinanzieren. Unterstüt-
zen Sie bitte unsere Friedensarbeit durch Besuch unseres 
Benefizkonzertes oder eine Spende.

Henrik Hug
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Weihnachtskonzert 

mit dem Frauenchor Judenbach 
und Daniel Fuhrmann (Klavier und Orgel) 

am Sonntag, 1. Dezember 2024 um 17 Uhr 
in der Dreifaltigkeitskirche Neuhaus-Schierschnitz 

Eintritt: freiwillige Spende 
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Der KULTURVEREIN Neuhaus-Schierschnitz 
lädt recht herzlich ein zur

Neuhäuser 
Familienweihnacht

Samstag, 14.12.24
am Kultursaal ab 15 Uhr

Jugendblasorchester

Puppentheater

Besuch vom 
Weihnachtsmann

Bastelecke

süße & herzhafte 
Leckereien
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Die Kirchgemeinde Judenbach hat ab sofort eine neue Konto-
Nummer!!!!!!
Kontoinhaber: Evang. Kirchenkreisverband Meiningen
Bank: Sparkasse Sonneberg
IBAN: DE89 8405 4722 0304 1447 03
BIC: HELADEF1SON
Verwendungszweck: RT 5404 - Kirchgemeinde Judenbach

Bitte bei Überweisungen z.B. von Kirchgeld oder Spenden nur 
noch diese neue Nummer verwenden, wichtig ist dabei unter Ver-
wendungszweck die Kennzeichnung RT 5404 für Judenbach, 
damit das überwiesene Geld der Judenbacher Kirchgemeinde 
zugeordnet werden kann. Vielen Dank!
Gerne möchten wir auf unser Angebot im WhatsApp-Status un-
ter der Nummer 0160 95 73 96 69 hinweisen. Täglich gibt es 
Kurz-Andachten und Nachdenkliches, sowie Hinweise auf Ver-
anstaltungen. Das Gleiche ist auch im Telegram-Kanal zu finden 
unter: @Bibelwort_des_Tages
Für Jugendliche gibt es den Insta-Account: jugendkirche_sola

Kontonummern für Friedhofsgebühr, Kirchgeld und 
Spenden

Ev. Kirchengemeinde Judenbach:
Kontoinhaber: Evang. Kirchenkreisverband Meiningen
IBAN: DE89 8405 4722 0304 1447 03
BIC: HELADEF1SON
Überweisungsgrund:
RT 5404 - Kirchgemeinde Judenbach -Kirchgeld
und/oder Spenden

Ev. Kirchengemeinde Heinersdorf:
IBAN: DE04 7836 0000 0105 1064 27
BIC: GENODEF1COS
Überweisungsgrund: Friedhofsgebühr

IBAN: DE57 7836 0000 0005 1064 27
BIC: GENODEF1COS
Überweisungsgrund: Kirchgeld und/oder Spende

Kontakt

Judenbach und Köppelsdorf
Pfarrer Dr. Matthias Schollmeyer
Tel.: 0160- 96 68 44 01

Heinersdorf
Pastorin Veronika Schlemmer
Tel.: 03675 / 74 27 46

Servicepoint Unterland
(für kirchliche Dokumente, Patenbescheinigung, Kirchgeld etc.)
im Pfarrhaus Oberlind, Kirchwallstr. 15 (gegenüber der Kirche)
Tel. 03675 - 406549
Sprechzeiten: Montag - Freitag, 09.00 - 12.00 Uhr

Läuten in Judenbach
Fam. Greiner Tel. 8136055
Mobil: 0170/7885751

Läuten in Neuenbau
Rita Welsch
Tel. 423536
Vertretung: Dagmar Neidnicht
Tel. 423362

Friedhof Heinersdorf
Christine Voigt
Tel. 400252

Telefonseelsorge
Telefon: 0800 / 111 0 111
0800 / 111 0 222
und 116 123

Kirchgemeinden Judenbach und 
Köppelsdorf 2024

GOTTESDIENSTE

Judenbach
24.11.2024
14:00 Uhr Gottesdienst, Pfarrer Schollmeyer

Kirchliche Nachrichten

Ev.-Luth. Kirchgemeinden Judenbach und 
Heinersdorf

Heinersdorf

23.11.2024
14:00 Uhr Gottesdienst, Pastorin Schlemmer
06.12.2024
18:00 Uhr “Die Salzprinzessin“ - eine musikalische Nacher-

zählung des tschechischen Märchens im weih-
nachtlichen Arragement mit BOJANA, LILLY und 
ERWIN WESTPHAL

15.12.2024
14:00 Uhr Gottesdienst, Pastorin Schlemmer
24.12.2024
15:00 Uhr Gottesdienst, Pfarrer Reich
26.12.2024
09:30 Uhr Gottesdienst, Pastorin Schlemmer
31.12.2024
15:00 Uhr Abendmahlsgottesdienst, Pastorin Schlemmer

Judenbach

Kinderkirche
immer 14-tägig mittwochs von 15:00 Uhr bis 16:00 Uhr im 
Pfarrhaus Judenbach mit Religionslehrerein Frau Christina Her-
zog (Anmeldungen Tel.: 0162/ 47 81 353)
Kurzfristige Terminänderungen finden Sie auf der Homepage 
des Evang. Kirchenkreises Sonneberg unter: www.kirchenkreis-
sonneberg.de.
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9.30 Uhr Neuhaus

Donnerstag 26.12.24
Gottesdienst zum 2. Weihnachtstag
9.30 Uhr Mupperg

Dienstag 31.12.24
Silvestergottesdienst
17 Uhr Mupperg

Herzliche Gratulation an beide Kinder, die kürzlich in der Heilig-
Geist Kirche Mupperg getauft wurden, Alles Gute und Gottes Se-
gen auch für die ganzen Familien!

Leni Muffel, getauft am 6.10.24 - zu Erntedank - durch Pfarrer 
Kordak

Eleanor Engel, getauft am 27.10.24 durch Pfarrer Kordak

Für Anfragen der Gemeindemitglieder ist Pfarrer Kordak im Pfarr-
büro Neuhaus-Schierschnitz unter 036764/72311 erreichbar. In-
formation über Vertretung im Urlaub erhält man im Sekretariat 
des Superintendenten unter 03675/753000. Die Konto Nummer 
der Kirchgemeinde Mupperg für Kirchgeld und Spenden lautet:

Kontoinhaber: Evang. Kirchenkreisverband Meiningen

Bank: Sparkasse Sonneberg
IBAN: DE89 8405 4722 0304 1447 03
BIC: HELADEF1SON
Verwendungszweck: 5410 - Kirchgemeinde Mupperg

Die Kirchgemeinde Neuhaus-Schierschnitz

lädt herzlich ein: zu den 
Gottesdiensten (GD) in Neuhaus-
Schierschnitz im November / 
Dezember

20.11.
19:00 Uhr GD-Dreifaltigkeitskirche,

Buß- und Bettag, Pfr. Kordak
24.11.
09:30 Uhr GD-Dreifaltigkeitskirche,

Ewigkeitssonntag, Pfr. Kordak

06.12.2024
18:00 Uhr Gottesdienst, Pfarrer Schollmeyer
08.12.2024
17:00 Uhr Chorkonzert
24.12.2024
17:00 Uhr Gottesdienst, Pfarrer Schollmeyer
26.12.2024
09:30 Uhr Gottesdienst, Pfarrer Schollmeyer
31.12.2024
16:30 Uhr Abendmahlsgottesdienst, Pfarrer Schollmeyer
Neuenbau
01.12.2024
14:00 Uhr Gottesdienst, Pfarrer Schollmeyer
Jagdshof / Alte Schule
15.12.2024
13:30 Uhr Gottessdienst, Pfarrer Schollmeyer
Köppelsdorf
24.11.2024
09:30 Uhr Gottesdienst, Pfarrer Schollmeyer
08.12.2024
09:30 Uhr Gottesdienst, Pfarrer Schollmeyer
24.12.2024
17:00 Uhr Christvesper, Pastorin Schlemmer
24.12.2024
22:00 Uhr Gottesdienst, Pfarrer Schollmeyer
31.12.2024
15:00 Uhr Abendmahlsgottesdienst, Pfarrer Schollmeyer

Evang.-Luth. Pfarrämter in Judenbach und Köppelsdorf
Pfarrer M.Schollmeyer
Tel.: 016096684401 www.tagundwerk.com
nikolaus.judenbach@gmail.com
michael.koeppelsdorf@gmail.com

Die Kirchgemeinde Judenbach hat ab sofort eine 
neue Konto-Nummer!!!!!!

Kontoinhaber: Evang. Kirchenkreisverband Meiningen
Bank: Sparkasse Sonneberg
IBAN: DE89 8405 4722 0304 1447 03
BIC: HELADEF1SON
Verwendungszweck: RT 5404 - Kirchgemeinde Judenbach

Bitte bei Überweisungen z.B. von Kirchgeld oder Spenden nur 
noch diese neue Nummer verwenden, wichtig ist dabei unter Ver-
wendungszweck die Kennzeichnung RT 5404 für Judenbach, 
damit das überwiesene Geld der Judenbacher Kirchgemeinde 
zugeordnet werden kann. Vielen Dank!

Kirchgemeinde Mupperg

November/Dezember

Mittwoch 20.11.24
Gottesdienst zum Buß und Bettag
19 Uhr Neuhaus

Sonntag 24.11.23
Ewigkeitssonntag
14 Uhr Friedhof Heubisch
15 Uhr Friedhof Mupperg

Sonntag 01.12.24
Gottesdienst zum 1. Advent
13 Uhr Mupperg

Sonntag 15.12.24
3. Advent- Adventskonzert
14 Uhr Mupperg
Leitung: Ines Eckardt

Dienstag 24.12.24
Heiligabend Christvesper/Krippenspiel
15.30 Uhr Mupperg
Christnacht
23 Uhr Mupperg

Mittwoch 25.12.24
Gottesdienst zum 1. Weihnachtstag
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Verschiedenes

Wasserspaß 50+
Der Kreissportbund Sonneberg e.V. und der Schwimmverein 
Sonneberg e.V. laden zum Wasserspaß im Sonnebad Sonne-
berg am 6. Dezember 2024 ab 15 Uhr ein. In Flach- und Tiefwas-
ser erwartet die Teilnehmerinnen und Teilnehmern ein vielfältiges 
Bewegungsprogramm. Die Anmeldung ist bis zum 4. Dezember 
unter ksb-son@t-online.de oder 03675-702967 möglich. Der Un-
kostenbeitrag beträgt 3 Euro - die Teilnahme ist über die Sport-
unfallversicherung des LSB Thüringen abgesichert. Das Bonus-
heft der Krankenkassen kann mitgebracht werden.

Danken öffnet das Herz
Neuhaus-Schierschnitz - Mit einem reichlich gedeckten Gaben-
tisch und einem ebensolchen Frühstückstisch haben die Tages-
gäste der Tagespflege „Altes Annastift“ vor kurzem Erntedank 
gefeiert und ließen sich die kulinarischen Köstlichkeiten munden, 
die die Mitarbeiterinnen der Diakonie-Einrichtung vorbereitet hat-
ten.

01.12.
09:30 Uhr Wir feiern den 1. Advent in der Dreifaltigkeitskirche 

mit der Kirchgemeinde Burggrub. Im Anschluss 
wird zu Kaffee und Kuchen herzlichst eingeladen.

01.12.
17:00 Uhr Adventskonzert

mit d. Frauenchor Judenbach e.V., Eintritt frei!
07.12.
17:00 Uhr Adventsmusik unter der Leitung von Kantorin Ines 

E., (Gospelchor, Kirchenchor, Gitarren- und Flö-
tenspiel, etc.)

08.12.
09:30 Uhr 2. Advent, GD in Burggrub
15.12.
09:30 Uhr 3. Advent, GD in der Dreifaltigkeitskirche,

Pfr. Kordak
22.12.
09:30 Uhr 4. Advent, ein Singe-GD in der

Dreifaltigkeitskirche, Pfr. Kordak
24.12.
17:00 Uhr Heiligabend in der Dreifaltigkeitskirche.

Aufführung Krippenspiel.
25.12.
09:30 Uhr 1. Weihnachtsfeiertag, GD in der

Dreifaltigkeitskirche, Pfr. Kordak
31.12.
17:00 Uhr Silvester-GD in der Dreifaltigkeitskirche,

Pfr. Kordak
06.01.
18:00 Uhr Zentralgottesdienst in Heinersdorf

Kirche mit Kindern findet ab sofort wie folgt statt:
- 14-tägig, montags: 1.- 6. Klasse: 14:00 Uhr - 15:00 Uhr, Kir-
chenmäuse: 15:30 Uhr - 16:15 Uhr (5-jährige) im Pfarrhaus 
Schierschnitz, Gefeller Str. 1, Leiterin: Maria Zorn, Handy.: 0160 
94454719.

Der Seniorenkreis:
trifft sich jeden zweiten Dienstag im Monat im Gemeinderaum im 
Pfarrhaus Schierschnitz um 13:30 Uhr.

Hierzu sind alle interessierten 
Frauen und Männer recht herz-
lichst eingeladen. Natürlich dür-
fen auch Nicht-Kirchenmitglieder 
sich mit dazu gesellen.

Ewigkeitssonntag

Auch in diesem Jahr lädt die Kirch-
gemeinde Neuhaus-Schierschnitz 
die Angehörigen der Verstorbenen 
des zu Ende gehenden Kirchenjah-
res, zu einem Gottesdienst in die 
Dreifaltigkeitskirche zu Neuhaus-
Schierschnitz ein. Im Gottesdienst 
werden die Namen der Toten verle-
sen und Gedenkkerzen für sie an-
gezündet. Darüber hinaus besteht 
auch die Gelegenheit, persönlich für 
einen lieben Verstorbenen ein Licht 
anzuzünden.

Die Auferstehungskirche auf dem Friedhof in Schierschnitz ist 
am Ewigkeitssonntag geöffnet. Gerne können Sie auch dort im 
Stillen verweilen und eine Gedenkkerze anzünden.
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Tagesgäste im Schuhkarton-Fieber
Wie gut, dass man sich täglich trifft in unserm „Alten Annastift“.

Geselligkeit und leck‘rer Schmaus sind schon alltäglich in dem 
Haus.
Viel Plaudern, sich was Gutes tun, auf weichen schönen Sesseln ruh‘n.
Doch beim Zeitunglesen heute, da tönt es wie ein Gong:
„Wer macht mit bei Weihnachten im Schuhkarton?“
Die Senioren sind begeistert und zum Spenden bereit,
denn fröhliches Geben schafft Zufriedenheit!
Fleißig werden Kartons beklebt und - zur Zier -
für außen und innen ein Weihnachtspapier.
Dann noch eine Füllung, ganz hoch bis zum Rand
für Jungen und Mädchen im ferneren Land.
Erst süße Bonbons, dann Schokolade für Kinder
und wollene Kleidung für Wärme im Winter.
Auch Schulzeug und Spiele und andere Sachen,
da werden die Kinder sich freuen und lachen.
Beim Schließen der Päckchen stellt ein Wunsch sich fest ein:
„Möchte Friede auf Erden und für alle Zeit sein!“

Anja Hütterott, Mitarbeiterin der Diakonie-Tagespflege
„Altes Annastift“ in Neuhaus-Schierschnitz
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Arndt Brettschneider, Superintendent i. R
Traditionell hielt Arndt Brettschneider, Superintendent i. R., eine 
passende Andacht, wobei er sich dieses Mal auf die Vielfältigkeit 
in der Natur konzentrierte und eine Brücke hin zu den Menschen 
schlug. Denn genau diese Vielfältigkeit sorge für die Schönheit 
im Leben und die Kraft, die man aus Gottes Schöpfung ziehen 
könne.

Als besondere Überraschung für die treuen Tagesgäste hatte 
das Team um Leiterin Susanne Großmann ein kleines Stück vor-
bereitet, das von den vier Jahreszeiten erzählte und vor allem 
davon, dass jede einzelne wichtig ist für Flora und Fauna, für 
Mensch und Natur und keine von ihnen weniger wert ist als die 
anderen.

Mit vielen Liedern und Gedichten - vorbereitet von den Tages-
gästen unter professioneller Anleitung von Mitarbeiterin Anja 
Hütterott - feierten alle gemeinsam mit musikalischer Begleitung 
ausgiebig das diesjährige Erntedankfest und ließen sich weitere 
Köstlichkeiten zu Mittag und Vesper schmecken.
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036764/80 49 80
Termine nach 
Vereinbarung

www.mundschatz.de
info@mundschatz.de
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Bahnhofstraße 24
96524 Föritztal / OT Neuhaus-Schierschnitz

036764 - 789-0 info@meusel-objekteinrichtungen.de
www.meusel-objekteinrichtungen.de

INDIVIDUELL • ZUVERLÄSSIG
MASSGENAU • I N N O VAT I V

Zu jeder Zeit selbst gestalten!
 

Anzeigen ONLINE BUCHEN: wittich.de/familienanzeigen
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Sonderaktion 2024Sonderaktion 2024
Dach / Fassade / Metallbau

ACHTUNG HAUSBESITZER!

Seit 26 Jahren ist unser Team Ihr zuverlässiger  
Partner bei Sanierungsfragen rund um Ihr Haus!

Bei uns ist Ihr Dach in guten Händen –  
Preisbeispiele auf 100 m²
Dachumdeckung mit Betondachsteinen ab 12.900,- €
Ultraleichtdach, Alu-Dachpfanne,  
nur 2 kg/m² ab 12.980,- €
Dachfläche mit Bitumenschindeln,  
schwarz/rot   ab 8.490,- €
Tonziegeldächer, Flachdachsanierung, Holzarbeiten, Dämmung, Dachklempnerarbeiten,  
Dachfensteraustausch, Vollwärmeschutz, Schieferarbeiten, Metallbau,  
Zäune/Tore/Geländer in Edelstahl/verzinkt, Balkonanlagen, Fenstergitter

Planung, Lieferung, Montage von  
Photovoltaik-Anlagen Wir verschönern Ihr  
Zuhause (Beispiel 100 m2 Wandfläche)
Fassadenanstrich inklusive Grundierung ab 5.450,- €
Fassadenputz inklusive Untergründe ab 8.950,- €

Dachdeckerbetrieb Bau Gut Bedacht, Malermeister Ullrich  
Schreinermeister Koch, Metallbaumeister Eubling

Unsere Beratung und Angebot  
sind kostenlos und unverbindlich

LB Umwelt- und Tiefbautechnik GmbH –
Das Handwerkerhaus 

Die Arbeitsgemeinschaft der Meister-Fachbetriebe
Am Vogelherd 97 | 98693 Ilmenau

Telefon 03677 - 207736 
E-Mail: lbut-gmbh@gmx.de

26
Jahre

26
Jahre

BOLGEHN
BÜROSERVICE

Mit über 20 Jahren Berufserfahrung 
übernehme ich für kleine und mittelständige 

Unternehmen die Finanz- und 
Lohnbuchhaltung.
HEIKE BOLGEHN

Büroservice Bolgehn
Inh. Heike Bolgehn

Fliederweg 3
96524 Föritztal OT Lindenberg

Tel 036764 816590
FAX 036764 816591

Mail info@büroservice-bolgehn.de

WWW.BUEROSERVICE-BOLGEHN.DE

Mitglied im Bundesverband selbständiger Buchhalter und Bilanzbuchhalter b.b.h

Hofwiese 6
96524 Föritztal

OT Neuhaus-Schierschnitz

Weihnachten steht vor der Tür,
das al te Jahr geht zu Ende.

Verbunden mit einem herzlichen
Dankeschön für Ihr Vertrauen

wünschen wir Ihnen 
frohe Weihnachtstage,

ein gesundes und glückliches
neues Jahr, sowie al lzeit 

gute Reise.

Weihnachten steht vor der Tür,
das al te Jahr geht zu Ende.

Verbunden mit einem herzlichen
Dankeschön für Ihr Vertrauen

wünschen wir Ihnen 
frohe Weihnachtstage,

ein gesundes und glückliches
neues Jahr, sowie al lzeit 

gute Reise.
Ihr Team vom S&S Reisebüro

Silke Linß, Lissy Adelbert-Luther 
u. Sylvia Sperschneider  

Eisenbahn
Romantik 
Reisen

Oder erleben Sie nostalgisches Flair mit der 

31.07. - 04.08.2020 ab Zittau(Hbf) bis Löbau im 
Doppelzimmer 790.- € pro Person (inkludierter Frühbucherrabatt bis 29.02.2020)

Fahren Sie mit der Bahn durch die 
wunderschöne norwegische Landschaft, 

bestaunen Sie Fjorde, Berge und die Natur.

„Zittauer Schmalspurbahn“

Ganz gleich, für was Sie sich begeistern,
der Facettenreichtum der Bahn ist immer eine Reise wert !

Auf Ihren Besuch freuen sich Silke Linß, Lissy Adelbert-Luther u. Sylvia Sperschneider

... schneebedeckte Berge oder feinsandige Strände !

Die schönsten Seiten des Winters…

Einfach mal die Seele baumeln lassen – 
                                                         Sie haben es sich verdient !

0151-44264519

Hotel Schneeberg ****
ITALIEN
Trentino -
Sudtirol
Ratschings

• Familienferienparadies im Ridnautal
   mit  herrlichem Bergpanorama 

• Gratis Skibus zur Talstation mit
   Liftanlagen und Skischule, beheizter
   Skiraum + uber 8000 qm Wellnessoase

:• Skigebiet Ratschings - Jaufen mit 25 km abwechslungsreicher 
   und gut präparierter Pisten in allen Schwierigkeitsklassen

:

WANDERREISEN

Am Puls der Alpen 
vom Tegernsee nach Kitzbühel inkl. Gepäcktransfer
Traumroute vom Tegernsee über Kufstein, Ellmau bis nach Kitzbühel…
Bayerische Alpen und Seen
Bayern wie im Bilderbuch: 
prächtige Berggipfel, tiefblau glitzernde Seen, 
idyllische Almwiesen, unvergessliche Natur… 

RADREISEN
Bäderradweg
 – sportliche Tour inkl. Gepäcktransfer
Die sportliche Tour vom Bäderradweg 
führt Sie in 5 Tagen von Bad Wörishofen 
nach Überlingen am Bodensee

                                                                                                                             

                                                              

Vom Bodensee zum Königssee                  
Teilstrecke Lindau – München inkl. Gepäcktransfer 
Kombinieren Sie den Bodensee-Königssee-Radweg 
mit dem Isar-Radweg… 

Der schönste Weg über die Alpen – Via Spluga
Alpenüberquerung auf einem der bekanntesten Fernwanderwege

mit GepäcktransferVon München zum Gardasee 
Diese Route startet in München und bringt Sie 
nach Italien zum Gardasee… 

Genaue Informationen, Reiseverläufe, Leistungen, Preise… erhalten Sie bei uns im Reisebüro!
Schloss Egeskov

Nähere Infos erhalten Sie wie immer in unserem Reisebüro !!

Von gewaltigen Bergen bis
hin zu winzigen 

Fischerdörfern, von 
smaragdgrünen Wäldern

bis zu eisblauen Gletschern - 
entdecken Sie ab 
Sommer 2026 mit
MSC Cruises die 
überwältigende

Natur Alaskas und lassen 
Sie sich von der

Kultur faszinieren.

MSC POESIA
ab/bis Seattle

8 Tage - 7 Nächte
Sommer 2026 | 

Mai - September
GESAMTREISEPREIS AB 

840,- € p.P.

SOMMER 2026
FOLGEN SIE DEM RUF DER

WILDNIS NACH ALASKA

Karten: Touristinformation Sonneberg
03675 702711 und unter:
www.gesellschaftshaus-sonneberg.de
in allen Geschäftsstellen des Freien Wort 
03681 792413 und an allen bekannten
CTS VVK-Stellen im Umland

Sonneberg - Gesellschaftshaus

Beginn: 16.00 Uhr
Dezember` 24
12.
Donnerstag
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...  und suchen 
Verstärkung

Wir suchen ab sofort

   Buchhaltungsmitarbeiter 
(m/w/d) auf Vollzeitbasis

für verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeiten 
im Bereich Kreditoren- und Finanzbuchhaltung in einem 
aufgeschlossenen Team mit vollumfänglicher Einarbeitung.

Sie bringen mit:
✔ kaufmännische Ausbildung
✔ Berufserfahrung in diesem Berufsfeld
✔ Freude an neuen Aufgaben
✔ strukturierte und organisierte Arbeitsweise

Interessiert?
Wir freuen uns auf Ihre digitalen Bewerbungsunterlagen.

LINUS WITTICH Medien KG
z. Hd. Herrn Geist 
Industriestr. 9-11, 36358 Herbstein  
Tel. 06643 9627-48, p.geist@wittich-herbstein.de
www.wittich.de

... wir vergrößern uns ...

Wirunterstützen Sie bei einem eventuellen Umzug

JOBS IN IHRER  
REGION

Ein Produkt der LINUS WITTICH Medien Gruppe

Weitere  
Stellen  

finden Sie 
 onlineAnzeigenannahme 03677 2050-0 

anzeigen@wittich-langewiesen.de

Stellen suchen

und finden!

Für Ihre Anzeige im 
Stellenmarkt Aktuell
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  SONNEBERG • GUSTAV-KÖNIG-STR. 8

 

03675–89560

www.roga-pietaet.de

Es muss von

 Herzen 

kommen, was auf Herzen 

wirken soll. 

Johann Wolfgang 

von Goethe 

● Kanalreinigung

● TV-Inspektion

● Dichtheitsprüfung

● Kanalordung

● Kanal- und

   Rohrsanierung

● Fräsarbeiten
● Abscheiderentleerung
● Generalinspektion
● Grubenentleerung
● Schlammabfuhr von
   flüssigen Stoffen 
   jeder Art

Seit 1966 Spezialbetrieb rund um den Kanal

      G
     M
   B
  HD. FRICKED. FRICKE

Mörikestraße 1-3 ∙ 96465 Neustadt b. Cob.
Tel.: 09568 89 08 - 0 ∙ Fax: 09568 89 08 - 66

fricke-kanal@t-online.de ∙ www.fricke-kanal.de

anzeigen.wittich.de

Bildbände | Chroniken | Gedichtbände uvm.

Egal ob als Stadt/Gemeinde, 
 Verein oder Privatperson  

– wir sind mit 50 Jahren  
Erfahrung in der  

Buchproduktion  
der richtige  

Ansprechpartner  
für Sie!

Walter Bosch
Medienberater 
Druckermeister

Mobil: 0170 8347461
Telefon: 07476 391400 
w.bosch@wittich-herbstein.de

PLANEN SIE 
DIE ERSCHEINUNG
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Sonneberg | Rathenaustr. 2

Jederzeit für Sie erreichbar.

Gemeinsam werden schwere Wege leichter

Als erfahrene Trauerbegleiter und Trauerredner ist es unsere 

verantwortungsvolle Aufgabe, Sie in der schweren Zeit des 

Abschiednehmens von einem geliebten Menschen zu begleiten.

Telefon 03675 4275577

Mario u. Sandro Höfner
Sattelpaßstraße 68
96524 Föritztal
OT Neuenbau

• Maurer- u. Betonarbeiten • Innen- u. Außenputzarbeiten • Badsanierung 
• Fliesenlege u. Trockenbauarbeiten • Altbausanierung u. Kellertrockenlegung

• Schornsteinsanierung • Neubauten • Erd- u. P�asterbauarbeiten 
und vieles mehr  

www.hoefner-bau.de
Tel.: 03675 - 42 32 46
Fax: 03675 - 42 32 40
info@hoefner-bau.de

HOFNER
BAU UNTERNEHMEN

Meisterbetrieb
GbRüber          Jahre

Erfahrung !
30

Tel. 03675 - 74 47 13

Jürgen Weisheit
 Meisterbetrieb der Innung

Dorfstraße 30
96524 Föritztal/OT Jagdshof 

Info@weisheit-bautischlerei.de
www.weisheit-bautischlerei.de

 • Holztreppen • Innenausbau • Vordächer   

 • Haus- und Zimmertüren 

 • Holz- und Kunststo�-Fenster

 • Rolläden • Insektenschutz

MICHAEL DÖRING
SERVICE RUND UMS HAUS

www.doering-baudienstleistungen.de

Alte Handelsstraße 187, 96524 Föritztal OT Judenbach
Fon  0171 47 26 053, Mail  info@doering-baudienstleistungen.de

Trockenbau, Innenausbau & Renovierung, 
Dachbodenausbau & Dämmarbeiten

Mosaik- & Fliesen- & Laminatlegearbeiten, Erd-, 
Pflaster- & Natursteinarbeiten

Arbeiten an Fassaden & Abbrucharbeiten

info@hls-metallbau.de • www.hls-metallbau.de

HOCH- u. 
TIEFBAU

03675 - 885 - 0
Als Ihr 

MEISTER - FACHBETRIEB 
sorgen wir dafür,

das Ihre Badräume lebendig, 
Ihre Heizung warm,

Ihre Dachrinne wasserdicht und 
Ihre Stahlkonstruktion tragfähig wird.

Was können wir für Sie tun?

SANITÄR

STAHLBAU

KLEMPNEREI

HEIZUNG

Friedrich-Engels-Straße 74 • 03675 - 885-0 • 96515 SONNEBERG

Erfahrung seit       Jah
ren !60

96524 Neuhaus-Schierschnitz • Mark 12
steinmetzfirma-hopf@gmx.de 

036764 - 72 659 0160 - 970 740 94

• Grabmale• Fensterbänke
• Treppen• Restaurationen
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Jugendbegegnungen & W
orkcam
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w
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Termine und Anmeldung unter: 
www.volksbund.de/workcamps

Term
ine und Anm

eldung
jetzt online!

Term
ine und Anm

eldung
jetzt online!

Jugendbegegnungen 
& Workcamps


